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A B S T R A C T

Der Schutz vor schadstoffverursachten Gesundheitsrisiken
gilt in den skandinavischen Staaten als weit ausgebaut. Aus
der Sicht international vergleichender Arbeitsschutzexperten
werden in Schweden zu einzelnen Schadstoffen beispielhafte
Regelungen durchgesetzt, wobei sich die dabei benutzten Ver-
fahren durch Problemnähe auszeichnen. Als richtungweisend
wird betrachtet, daß die verschiedenen gesellschaftlichen
Interessengruppen in den die Regelungen beschließenden Gre-
mien beteiligt sind.
Der Bericht geht diesen Einzelbeobachtungen nach und setzt
sie in den größeren Zusammenhang des schwedischen Arbeits-
schutzsystems, wie es sich seit Ende der "60er Jahre heraus-
gebildet und bis zur Trennung der Aufsichts- und arbeitsme-
dizinischen Forschungsabteilungen des Arbeitsschutzamts be-
standen hat. Kern der Darstellung ist das Verfahren bei der
Festsetzung und Durchsetzung sog. "hygienischer Grenzwerte".
Unter Hinweis auf sporadische betriebliche Umsetzungskam-
pagnen wird eine Einschätzung des Stoffschutzes in Schweden
zwischen selbständigem Belegschaftshandeln und zunehmenden
Tendenzen zur Delegierung an überbetriebliche Regelungsin-
stanzen gegeben.
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1. Einlei tung

Im Rahmen eines Gesamtkonzepts zur Bestandsaufnahme von For-
schungsergebnissen, Maßnahmeentwicklung und betrieblichen
Umsetzungsprozessen in ausgewählten HdA-Bereichen in Schwe-
den werden im folgenden politische Prozesse bei der Regulie-
rung des Einsatzes von Schadstoffen im Arbeitsleben analy-
siert. Dabei wird der Umsetzungsbereich "Schadstoffe" als
eines von drei Demonstrationsfeldern für gesellschaftliche
Regulierungsmechanismen ausgewählt und empirisch untersucht.

Figur 1: Konzeptlogik des Verhältnisses von Demonstra-
tionsfeldern und Umsetzung
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Wie die Bereiche "Belastungsabbau " und "'rechnik- und Ar-
beitsorganisation" ist auch der Bereich "Schadstoffe" cha-
rakterisiert durch die Durchführung ökonomischer Rationali-
sierungsstrategien. Die globale Chemisierung der Produktion
als Ausdruck einer expliziten Rationalisierungsstrategiel

macht die Regulierung von daraus resultierenden Arbeitsmi-
lieugefahren zu einern notwendigen Element der sozialen Abfe-
derung der Rationalisierung.
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Batf so wird im Lauf dieser Analyse zu fragensein, sin Land
wie Schweden so feste Pol. i tikstrukturen, da,ß die konkr et.en
politikfelder davon nachhal.tig vorgef.ormtwerden? fJat die
jahrzehntelange Praxis des "historischen Kompromisses"· v.on
Kapital unO. Arbeit mit eingespielten zus~mmenarbeitsmuster.n
der gesellschaftlichen Akteure ihre Entsprechung i.n der Re-
gulierung derGesundheit.srisiken,die der Pr.oduktionspr.oze,ß
für den arbeitenden Menschen als PrQduktionsiaktor Arbeit .im
Wertschöpfungsvorgang beinhaltet? Und wie r.elativi,e.ren um-
.stände wie die internationale Abhängigkeitder export euaqe-«
richtetèn schwedischen Wirt.schaft2 die nationalst.aatliche
Au,tonomie in .einem so konkreten politik.feldwie dem der Ver-
hinderung gesundhei tlicher Be l a s t.unq dur.e'h chemische Schad-
stofJe? Die Untersuchung beginnt miteinigen Aus.sagen zur
Lnt.ernat.i one Len Abh'ängigkeit inForm eines .Exkur'ses.

2. Exkurs: Die Restriktione.n nation'alstaatlicher Umwelt-
politik am .Beispiel der Luftemission:v:on Schwefel und
.stickstof·f

Naohder erfolgreichen Reduzierung der einheimische.n Schwe.-
feldioxidemissionen durch Kraftwerke u.ä. (geplant:1980'"

1995 um 65%), die jedoch nur l.O-15%der gesamten Umweltbela-
s'tung des Landes darstellen, steht in Schweden das Ein-

'schrei ten g.8gen die Emissionen de.s Kra'f.tfahrzeugverkehrs an.
Zueinem frühen Zeitpunkt wurde administrativ und politisoh
dte enge tibereinstimmung mit staatlichen Maßnahmen in der
Bundesrepublik, dem wichtigsten Handelspartner .der schwedi-
schen Exportindustrie, angestrebt. Noch in dem im Februar

3lQ85 vorgelegtenGesetzentwurf gegen ·Luftverschmutzung wur-
de die enge Anlehnung an Re.gelungen in der Bundesrepublik
auf diesem Gebiet betont. Ab der Neuwagens.erie 1989, de fac-
to also ab Herbst 1988, .seienalle neu zugelas.senen PKWs
obligatorisch mit Katalysatoren zur Abgasreinigung auszurü-
sten, während gleichzeitig spätestens ab 1.1.1987 alle Tank-
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stellen bleifreies Benzin fGhren mGssen. Als Vorbehalt wurde
angegeben, daß die schwedischen Pläne in erster Linie an die
Gesetzgebungsaktivität in der Bundesrepublik anzupassen sei-
en, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits feststand, daß die
EG-Umweltministerkonferenz eine fGr den ganzen EG-Bereich
geltende Lösung des Abgasproblems in Form eines Zwangsgeset-
zes bis weit in die 1990er Jahre aufschieben würde.

Einer der Automobil- und Kraftstoffindustrie gegenüber ver-
ständnisvoll nachgebenden Umweltpolitik der sozialdemokrati-
schen Regierung Schwedens wurde daraufhin von der parlamen-
tarischen Opposition, in erster Linie der zentrumspartei,
der Vorwurf gemacht, sie sei dabei, zu einem IIAnhang der
EG-Industriepolitik,,4 zu werden. Blitzartig beleuchtet wurde
durch diese Parlamentskontroverse das grundlegende Dilemma
nationalstaatlicher Regulierungsansätze unter den Restrik-
tionen beträchtlicher bilateraler und internationaler Inter-
essenverflechtungen und ökonomischer Abhängigkeit. Obwohl
die Regierung sich als treibende Kraft auf internationaler
Ebene auf den Gebieten des Umweltschutzes, vor allem in be-
zug auf Schwefeldioxidemissionen und die Reinigung von
Kraftfahrzeugabgasen, präsentiert, stellen ihr Teile der
parlamentarischen Opposition das Konzept einer stark natio-
nalstaatlieh betonten, eigenständigen Urnweltpolitik entge-
gen. Schweden mGsse erst "vor seiner eigenen Tür reinfegen",
um dann leichter auf internationaler Ebene fGr eine Lösung
dieser Fragen eintreten zu können. Keinesfalls dGrfe sich
das Land abhängig von der Entwicklung des Umweltschutzes im
Gemeinsamen Markt machen, dem es nicht angehöre. Den dort
herrschenden InteresseneinflGssen dGrfe nicht nachgegeben
werden, Schweden müsse eigenständig seine Umweltprobleme
lösen.

Auf dem Gebiet der Regulierung der Autoabgase wird in der
schwedischen Diskussion auf das Beispiel der Schweiz verwie-
sen, wo sich auf dem Gesetzgebungsweg ein gradueller Uber-
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gang auf bleifreies Benzin unabhängig von der Entwi.cklung im
übrigen Europa abzeichnet. Zu fragen ist nun, ob auch auf
dem Gebiet des Schutzes vor chemischen Schadstoffen in der
Arbeitswelt ähnliche Ansprüche und Abhängigkeiten bestehen.
Ist. die schwedische Arbeitsmilieupolitik eb.enfa11s auf dem

zueinem "Anhang der EG-Industriepolitik'" zu werden,
sind Regelungs- und Umsetzungsprozesse. z.B'. auf dem

Gebiet der Anwendung chemischer Schadstoffe vorb'il'd1ich,

Weg,
oder

richtungweisend im Sinne einer Risikoverminderung und nach-
haltigen Verbesserung der Arbeitswelt?

3. Rahmenbedingungen

3.1 Int.ernationa1e Einflüsse bei der SChadstoffre-guli,e-.
rung

Im Vergleich mit der Produktanpassung an Erfordernisse des
Umweltschutzes können in Fragen des Arbeitsmilieus, des "in-
neTen Milieus" der Produk tLon , die'net í.onaLscaati Lí.chen Ak-
t'eure wesentlich strengere Restriktionen verfügen. Ein,eí.n-:
zeInes Land hat in der Regel hier wesentlich größere Mög""
lichkeiten, gefährliche oder gesundheitsgefährdende Arbe.its-
verhältnisse im Alleingang zu sanieren und für die Beschäf-
tigten ungefährlich und damit sicherer zu gestalten. Einge-
schlossen sind hier die Verbesserungsansätze, die von den
Belegschaften selbst ausgehen.

A.,rbeitsmilieuverbesserungen haben in Schweden immer dann die
beste Chance, durchgeführt zu werden, wenn sie mit der pro-
duktivitätsorientierten Weiterentwicklung von Unternehmen
übereinstimmen bzw. in diese integriert werden können.5 So
konnte, wie Kelman gezeigt hat, ein drastisch gesenkter
Grenzwert in der Produktion von PVC beim'Chemiekorrzern Kema
Nord (jetzt: KemaNobe1) ab 1976 ohne weiteres eingehalten
werden.6 Das Management, ursprünglich mit drastischen Folgen·
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für die Beschäftigungslage bis zu Werkstillegungen aufgrund
ausländischer Konkurrenz drohend, paßte die Produktion in
Rekordzeit an die neuen, aus den USA ohne Eigenforschung und
Aushandlung übernommenen Standards an: Es entwickelte dar-
liber hinaus in der Folgezeit ein in die Produktionslinie
eingebautes Uberwachungs-, Meß- und Alarmsystem für den Ge-
halt von Vinylchlorid in der Umgebungsluft der Beschäftig-
ten. Dieses wurde 1983 in einem Lagebericht des ASF, dem
Produkt einer 1980 eingesetzten, paritätischen Leitungsgrup-
pe zur Bedarfsfeststellung von Forschung und Entwicklung auf
dem Gebiet arbeitshygienischer Messungen chemischer Schad-
stoffe, als eine von nur drei "interessanten schwedischen
Initiativen" auf diesem Gebiet besonders hervorgehoben.7

Arbeitsmilieuverbesserungen stoßen andererseits immer dann
auf Widerstand, wenn konkrete nationale Interessen anderer
Länder oder der anonyme internationale Abnehmer von Export-
produkten betroffen sind. Die erste Kategorie, Angriff auf
konkrete nationale Interessen, soll im folgenden durch ein
Beispiel illustriert werden.

A. Als das schwedische Arbeitsschutzamt im Jahr 1981 seine

-,

zweite Asbestverordnung vorbereitete, in der die weitere
Zurückdrängung von Asbest aus der Produktion angelegt war,
protestierte die Regierung Kanadas gegen dieses Regulie-
rungsvorhaben. Hintergrund war die von Schweden eingegangene
Anmeldeverpflichtung infolge des GA'I"r-Abkommensvom April
1979 über technische Handelshindernisse.8 Das Abkommen legt
den Unterzeichnerstaaten auf, von internationalen Standards
abweichende, geplante Normierungsbeschlüsse etc. auf im ein-
zelnen vorgeschriebene Art und Weise international zur
Kenntnis zu geben, damit die davon eventuell in ihren natio-
nalen Interessen betroffenen anderen Unterzeichnerstaaten
durch zusätzliche Inforrnationsbeschaffung etc. angemessene
Schritte vorbereiten können. Durch Gesetz vom 20.12.1979
(SFS 1979:1209) verpflichtet die schwedische Regierung alle
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Behörden, ihre unter dieses Abkommen fallenden Regelungsplä-
ne in standardisierter Form an das Kommerskollegium zu mel-
den, welches sie dem internationalen Anmeldeverfahren zu-
führt (Prop. 1979/1980:24, Teil B, Anlagen 9: 1-3).

Unter Berufung auf dieses Abkommen verlangte die Regierung
Kanadas 1981 nicht nur die in den Verfahrensregeln als erste
vorgesehenen ergänzenden Entwürfe in Form von Dokumentatio-
nen, sondern Konsultationen auf Regierungsebene. Diese wur-
den am 10.8.1981 am Außen- und Handelsministerium in Stock-
holm zwischen acht Regierungsvertretern und Experten aus
Kanada und elf aus Schweden durchgeführt. Zentraler Punkt
war angesichts der Tatsache, "daß Asbest für Kanada ein
äußerst wichtiges Produkt ist", die "beunruhigende" Entwick-
lung, "daß Schweden in bezug auf die Gesetzgebung zu Asbest
weiter als alle anderen Länder geht". Dies sei eine PrLnz.i.p-
frage, weniger eine wirtschaftliche, da die Bedeutung des
kanadischen Asbestexports nach Schweden gering sei (G. Nash,
Leiter der kanadischen Delegation).9 Gegen die von den Ex-
perten der kanadischen Delegation pauschal erhobenen Zweifel
an der wissenschaftlichen Genauigkeit der schwedischen Re~
cherchen über Asbest und insbesondere im Kriteriendokument
des amerikanischen Experten NicholsonlO in bezug auf die
unterschiedliche Gefährlichkeit von verschiedenen Asbestar-
ten führten Vertreter des schwedischen Arbeitsschutzamtes
an, daß man an der Einschätzung festhalte, alle Asbestarten
führten zu Gesundheitsbeeinträchtigungen. Die Vorschrift sei
aufgrund des kanadischen Einspruchs zeitlich verschoben wor-
den, um die Argumente Kanadas vor der endgültigen Verab-
schiedung berücksichtigen zu können. Die Entgegennahme zu-
sätzlicher Gesichtspunkte wurde ebenfalls zugesichert. Es
wurde schwedischerseits darauf hingewiesen, daß das schwedi-
sche Regelungswerk durch flexible Ausnahrnelösungen gekenn-
zeichnet sei. So werde der Freizeitbereich von den neuen
Restriktionen nicht abgedeckt, und Fragen der Verkehrssi-
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cherheit ergänzten den Aspekt des Arbeitsschutzes bei der
Abwägung der Risiken bei der Anwendung von Asbest.

Das gravierende politische Gewicht dieses Beispiels, nämlich
das Auftreten eines anderen staatlichen Akteurs als Vertre-
ter von Unternehmensinteressen, hat in diesem Fall sogar
weitergehende internationale Bedeutung: Wie von der kanadi-
schen Regierung betont, geht es ihr bei ihrer Intervention
um Prinzipien. Schweden wurde und wird als Brückenkopf be-
trachtet, wo sich die Zukunft des Exportrohstoffs Asbest für
die Lieferländer entscheidet. Gelingt es in Schweden, nach
der gewaltigen Senkung des Asbestimports von jährlich ca.
20.000 t noch in der ersten Hälfte der 70er Jahre auf ca.
1.000 t Ende desselben Jahrzehnts, auch den Restverbrauch
durch andere Materialien zu ersetzen, kann dies auf absehba-
re sicht das Ende der Asbestförderung bedeuten, da andere
west- und gegebenenfalls osteuropäische Länder nachziehen.
Darin bestand nach mündlichen Darstellungen von an diesen
Konsultationen beteiligten schwedischen Experten der wich-
tigste Stellenwert dieser ansonsten wenig beachteten bilate-
rialen Standpunkterklärung hart an der Grenze zum Konflikt.

Inwiefern die Einschränkungen des GATT-Abkommens, die eine
Stärkung der nationalstaatlichen Regulierung gerade auf dem
Gebiet des Schutzes von Gesundheits- und Unfallrisiken für
den Menschen vorsehenli, von den Regierungen zu konsequenten
Arbeitsschutzbestimmungen mit Vorbildcharakter und nach Maß-
gabe von Eigenforschung und Risikobeurteilung durch die be-
troffenen Beschäftigten ausgenutzt werden, steht dahin. An-
zeichen sprechen dafür, daß die schwedische Regelung des
Asbestproblems eher auf eine durchgreifende Eliminierung von
Restrisiken als auf ein Einschwenken auf internationale
Standards hinausläuft.

~ Ein neuer Sachverhalt, wiederum in der Asbestfrage, be-
leuchtet den zweiten Aspekt des Einflusses internationaler
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Akteure. Der schwedische Versuch, die Verwendung von Asbest
in Kraftfahrzeugbremsbelägen und -bändern zu beschränken,
betrifft Exportprodukte. Für diese gelten ebenfalls interna-
tionale Standards. Das geplante schwedische Verbot asbest-
haitiger Bremsbeläge in neu produzierten PKWs und Motorrä-
dern ab 1.1.1987 muß auf internationaler Ebene in Verhand-
lungen u.a. mit der EG und EFTA verankert werden. Auf die
Frage, ob dieser Verbotsbeschluß zurückgenommen werden muß,
wenn es im Ausland zu Protesten kommt, antwortete die schwe-
dische Arbeitsministerin: "Dies kann ich mir nicht vorstel-
len. Wir haben uns jedoch an internationale Freihandelsrege-
lungen gebunden und sind nicht in der Lage, selbst völlig
frei zu bestimmen."12

-,

Das im April 1984 unterzeichnete Arbeitsmilieuabkommen mit
der EG-Kommission mit den Schwerpunkten Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit, Arbeitsschädenstatistik, neue Technik und
Arbeitsorganisation, Ausbildung und Information, Ausarbei-
tung von Vorschriften kann Abhängigkeiten de.r oben erwähnten
Art verstärken. So betont man im schwedischen Arbeitsmini-
sterium in bezug auf die Verabschiedung von Vorschriften
folgende Konsequenzen: "Das Abkommen beinhaltet eine ver-
stärkte Zusammenarbeit im Hinblick auf die internationale
Angleichung von Vorschriften. Eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Arbeitsschutzämtern der EG-Länder und Schweden
kann stattfinden bei der Ausarbeitung neuer Arbeitsmilieure-
geln. Neue Möglichkeiten werden geschaffen, um die Risiken
für technische Handelshindernisse zu beseitigen."13

c. Ein weiterer Gesetzgebungskomplex der 80er Jahre in
Schweden berührt die Frage internationaler Abhängigkeiten
von Arbeitsschutzmaßnahmen innerhalb des Landes. Die 1983
eingesetzte "Chemiekommission" hat 1984 ihr erstes Teilgut-
achten (SOU 1984:24) zur Kontrolle von Chemikalien (Produk-
ten) vorgelegt, und die Maßnahmenvorschläge sind mittlerwei-
le als Gesetzentwurf dem Parlament zugegangen (Prop.
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1984/85:118).14 Besonders fUr das zukUnftige Arbeitsmilieu
der Anwender von Pestiziden, z.B. bäuerlichen Unternehmern,
Arbeitern in der Land-, Forst- und Obstwirtschaft sowie in
der Holzverarbeitungsindustrie, enthält dieser Gesetzentwurf
mit seinen weitgehenden Forderungen nach Bestandteilauf-
schlUsselung und Handhabungskontrolle entscheidende Verbes-
serungsvorschläge. In Protesten der EG-Kommission vom Fe-
bruar 1985 beim schwedischen AUßenministerium ist dieser
Gesetzgebungsentwurf mittlerweile als gravierende Abweichung
von der in der EG und international Ublichen Praxis bezeich-
net worden. Außerdem stelle er ein klares AbrUcken von den
im GA'r'r-Abkommenunterzeichneten Verpflichtungen zur Einhal-
tung internationaler Standards dar. Diese nach Angaben der
von uns befragten Beamten im schwedischen Kommerskollegium
sehr ungewöhnliche Demarche der EG-Kommission vor der Verab-
schiedung neuer schwedischer Vorschriften wurde in Schweden
als deutlicher Protest registriert. Bei Verhandlungen mit
Vertretern der EG im Februar 1985 in Stockholm konnten zwar
Mißverständnisse ausgeräumt werden, doch besteht man von
seiten der EG darauf, daß die im Rahmen der EG-Genehmigungs-
verfahren zugelassenen chemischen Produkte nicht zusätzlich
in Schweden neu geprUft werden mUssen. Des weiteren wendet
man sich gegen das ursprünglich geplante schwedische Pro-
duktregister, in dem man den ungerechtfertigten Zwang zur
Offenlegung von Herstellergeheimnissen sieht .

.,
Die internationalen Auseinandersetzungen um dieses im Chemi-
kalienbereich nach Aussagen des Hauptsekretärs der Chemie-
kommission bahnbrechende Regelungswerk sind gegenwärtig noch
nicht beendet. Weitere Vorschriftenpakete sollen der EG im
Rahmen der Mitteilungspflicht vorgelegt werden, da der Kom-
plex des Chemikaliengesetzes prozedural noch nicht abge-
schlossen ist.
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3.2 Schwedische Schadstoffregulierung im internationalen
Vergleich

Aus der Sicht international vergleichender Arbeitsschutzex-
perten werden in Schweden zu einzelnen Schadstoffen bei-
spielhafte Regelungen durchgesetzt und zeichnen sich die
Verfahren dabei durch Problemnähe aus. So wird von Kalberlah
u.a. die schwedische Forschung zu Ethylenoxid und der aus
ihr schon 1978 iln Regelungsprozeß durchgesetzte niedrige
Grenzwert, der erst mit vierjähriger Verspätung MAK-Wert in
der BRD wurde, hervorgehoben.15 Auch die Regelungen zu Di-
chlormethan16 und einigen anderenweit verbreiteten Schad-
stoffen17 werden erwähnt. Des weiteren werden die Bevorzu-
gung niedriger Grenzwerte bei Reizstoffen fü.r Augen und
Atemwege18, die Regeln für Spitzenkonzentrationen19 sowie
der Umstand als positiv betont, daß, Hsollten einzelne und
nicht zu teure technische Maßnahmen ein niedrigeres Exposi-
tionsniveau als das erlauben, das durch biomed í z í n i.sche Un-
tersuchungen ermittelt wurde, die Kommissionen in Schweden
und Italien ihre Grenzwertgebung auf die technischen Mög-
lichkeiten gründen {können)II.20

Vor allem aber wird als richtungweisend angesehen, daß die
Grenzwerte in einer Reihe von Ländern, darunter Schweden,
nicht allein von Wissenschaftlern festgesetzt werden, son-
dern daß die "verschiedenen politischen Interessengruppen
gezielt mit in den Gremien beteiligt sind.u¡l
Dieser letztgenannte Aspekt wird erstaunlicherweise in der
das Arbeitsschutzsystem der USA und Schwedens vergleichenden
Untersuchung von Kelman22 nur an untergeordneterSteIle be-
handelt. Auch Kelman betont die schwedische Entwicklung hin
zu "accomodationist institutions which brought conflicting
parties together into small
ment,,23, leitet sie aber aus
tionen ab. KeImans Konzuept,

groups and encouraged agree-
historischen Obrigkeitstradi-

auf das sich mittlerweile ein1-
ge skandinavische Implementationsstudien zur Arbeitsmilieu-
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politik stützen24, vernachlässigt die historisch begründete
Eigenständigkeit der Konsens16sungen zwischen Kapital und
Arbeit als strategisches Mittel einer innovationsbewußten
Arbeitgeber- und einer partizipationsbewußten Arbeitnehmer-

.. t t' 25reprasen a lan.

Ausdruck dieses auch weiterhin formell geltenden Bekenntnis-
ses zum Konsens sind L6sungsstrategien im Bereich des Ar-
beitsschutzes, die von beiden Seiten als unkontroversielle,
in Ubereinkünften zum beiderseitigen Besten führende Sach-
fragen betrachtet worden sind.26 Dieses Selbstverständnis
bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist in der neueren Mitbe-
stimmungsforschung in seiner Beschränktheit - Zusammenarbeit
als Deckmantel für Arbeitgeberkontrolle - und teilweisen
AufLõ sunq analysiert worden. 27 Daß es sich auf dem Gebiet
der Regulierung chemischer Schadstoffe weiterhin behauptet,
soll im folgenden anhand der Inhalte und Schlußfolgerungen
einiger paritätisch zusammengesetzter Programmausschüsse
beim schwedischen Arbeitsschutzfond aufgezeigt werden.28

3.3 Schadstoffregulierung als Gegenstand partnerschaft-
licher L6sungsansätze

-,

Durch die Mitwirkung beim Zustandekommen des Arbeitsmilieu-
gesetzes von 1978 haben die schwedischen Gewerkschaften das
Terrain Arbeitsmilieupolitik umfassend besetzt.29 Arbeitsmi-
lieuabkommen (1981) und Entwicklungsvereinbarung (1982) ge-
ben in großen Linien die beiderseitige Bevorzugung partner-
schaftlicher L6sungen von Arbeitsmilieuproblemen an. Auf der
Ebene der konkreten Programmzusammenarbeit. spielen sich Ko-
operationsvorgänge ab, die diese Grundeinstellung exakt wi-
derspiegeln. Wir wählen im folgenden zur Illustration dieses
Sachverhalts fünf Schlußberichte paritätisch zusammengesetz-
ter Expertengruppen, die unter der Federführung des Arbeits-
schutzfonds längerfristige Konzepte für das Gebiet der Regu-
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lierung des Umgangs mit chemischen Schadstoffen erarbeitet
haben.

I. Der Abschlußbericht qer ASF-Leitungsgruppe für For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet arbeitshygieni-
scher Messungen von chemischen Gesundheitsrisiken (ASF
1980:1).

Die eingesetzte Gruppe schlägt schwedische Fo1geprojekte zu
Detailproblemen und verstärkte internationale Zusammenar-
beit, vor allem mit den USA (NIOSH), vor.

~ Die Bestandsaufnahme und Auswertung ASF-finanzierter
Projekte auf dem Gebiet arbeitsmilieuverbessernder Ven-
tilationsvorrichtungen (ASF 1983:1).

Die Auswertung relevanter Forschung, die von 1972-1982 mit
Geldern des ASF finanziert worden war, führt zu detaillier-
ten Prioritätsvorschlägen. Es werden erstmals betriebswirt-
schaftliehe Kosten-Nutzen-Analysen vor Durchführung neuer
Projekte empfohlen.

III. Der Abschlußbericht der ASF-Arbeitsgruppe für das Ge-
biet Prüfmethoden und Meßstrategie (ASF 1983:7).

Die 1980 eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeitete eine Be-
standsaufnahme. Die Einhaltung von Grenzwerten wird als pri-
mär vorantreibender Faktor der Entwicklung auf dem Gebiet
der Meßtechnik bezeichnet. Expositionsmessungen seien durch
direkte Meßmethoden (Emissionsmessungen) zu ergänzen, Ratio-
nalisierungsgewinne seien durch Begrenzung des Stoff- und
Produktsortiments zu erzielen. Gleichzeitige Kontrolle von
Produktionsprozeß und Arbeitsmilieu führe zu Optimierung des
Ausnutzungsgrades in der Produktion. Die damit verbundenen
Messungen könnten in Zukunft Teil der Produktionsüberwachung
werden. Eine toxikÇ)logische Bewertung der Restrisiken sei
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anschließend durch den betrieblichen Gesundheitsdienst vor-
zunehmen. Durch die Beschreibung von Musteranlagen - u.a.
der o.a. PVC-Anlage bei KemaNobel - wird die Durchsetzbar-
keit der Vorschläge begründet.

IV. Der Abschlußbericht der ASF-Programm- und Vorberei-
tungsgruppe für toxikologische und benachbarte For-
schung zur Verbesserung des Arbeitsmilieus (ASF
1984:1).

Die 1980 eingesetzte Programmgruppe legte 1984 einen Priori-
tätenkatalog für zukünftige toxikologische Forschung vor. Er
zeichnet sich durch teilweise Kritik an der bisherigen For-
schungsausrichtung und arbeitnehmerorientierte Forderungen
auf einigen Gebieten (z.B. Neurotoxikologie von Lösemitteln)
aus. Die lückenhafte Abdeckung von Schadstoffen durch die
Grenzwertliste soll behoben werden.

V. Der Abschlußbericht der Arbeitsgruppe zur Rolle und
Funktionsweise der Schutzorganisation am Arbeitsplatz
(ASF 1983:8).

-,

Hier wird betont, daß das Hauptproblem der lokalen Aktivitä-
ten zur Verbesserung des Arbeitsmilieus ihre mangelnde Inte-
gration in die laufende Produktion von Waren und Diensten
sei. Erforderlich seien Untersuchungen darüber, wie ver-
schiedene ökonomische Bewertungen als Hilfsmittel in der
lokalen Schutzarbeit zur Anwendung kommen können. Wirt-
schaftlichkeit sei jedoch nicht generell ausschlaggebend für
die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits-
welt. Untersuchungen erfolgreicher gewerkschaftlicher Ar-
beitsmilieuansätze sowie deren Weiterentwicklung seien nö-
t.ig, da gewerkschaftliche Aktivi tät auf dem Gebiet des Ar-
beitsschutzes wichtige Voraussetzung für gute Zusammenarbeit
zwischen den Tarifparteien in Fragen der Arbeitsumwelt sei.
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Arbei tsmi1ieu- und Mitbestimmungsfragen seien schli.eßlich zu
koordinieren.
Die Schlußfolgerungen dieses pari tätisch erstell ten Ber í chts.
wurden späte.r von SAF in Frage gestellt, so daß er ní.c.ht;als
Handlungsprogramm verbindlich gemacht werden konnte.

3.4 Schadstoffregulierung durch marktkonforme Sonderab-
gaben?

Im Jahre 1984 wurden vom Ges.et.zgebererstmals ma rkt.Lndu zí.e.r+
te Sondersteuern verfügt, um die Umweltbelastung in der
Landwirtschaft infolge des ausufernden Gebrauchs von Kunst-
dünger und Pestiziden einzudämmen. Für beide Kategorien von
umwel tbedrohenden Chemikalien wurden feste Sond.erabgaben pro
Gewichtseinhei t (bzw. bezogen auf wirksame Subst.anz) einge-
führt.30 Konsequenzen dieser in erster Linie umweltpoliti-
schen Regulierung via Preissetzung für die Arbeitswelt erge-
ben sich in erster Linie für Landwirte und Landwí rtæchaf t.Lí>-

che Arbeiter, die bei beabsichtigter Wirkung weniger Pesti-
'd d d 31Zl e anwen en wer en.

Sonderabgaben als den Vorschriftenweg ergänzendes Mittel der
Schadstoffregulierung wurden Mitte der 70er Jahre von kriti-
schen Betriebswirtschaftlern in die schwedische Debatte ein-
geführt.32 Auch Sundell, ein Agrarökonom, schlug wenig spä-
ter die Einführung einer Umweltabgabe zur Ver rLnqezuuq de.r
P'estizidanwendung in der Landwirtschaft vor. 33
Während Sundells Vorschläge Eingang in die Gesetzgebung fan-
den" stießen Jonssons und die 1981 daran anknüpfenden Emp-

34fehlungen der Nationalökonomen Jönsson und Lyttkens zur
generellen Einführung von kostendeckenden Arbeitsmilieuabga-
ben auf Ablehnung. Auch im Gesetzentwurf des mittlerweile
verabschiedeten Chemikaliengesetzes ist als einzige Sonder-
steuer eine Ausgleichsabgabe für den Fall vorgesehen, daß
Ausnahmeregelungen für den Gebrauch oder Import gesundheits-
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gefährdender Chemikalien zu direkten wirtschaftlichen Vor-
teilen für den Anwenderjlmporteur führen.35
Der Nationalökonom de vylder36 führte demgegenüber schon
1980 in einer ausführlichen Analyse im Rahmen eines Projekts
des staatlichen "Sekretariats für Zukunftsstudien" zu den
Gesundheitseffekten der modernen Chemieproduktion die stär-
ken eines Preissystems für umwelt- und arbeitsmilieugefähr-
dende chemische Produkte und Prozesse vor. Auch er argumen-
tierte - unabhängig von Agrarökonomen wie Sundell - für Son-
dersteuern auf Kunstdünger
der volkswirtschaftlichen

und Pestizide. Seine Erörterung
Vorteile eines selbständigen

schwedischen Wegs der Umwelt- und Arbeitsmilieupolitik bei
Preisregulierung des Umgangs mit gesundheitsgefährdenden
Substanzen - zusätzlich zu Handhabungsvorschriften vom Typ
der Grenzwerte - führte zur skeptischen Einschätzung der
politischen Durchsetzungschancen aufgrund der Machtpositio-
nen einer wohlorganisierten chemischen Industrie.37
Diese Einschätzung dürfte nach wie vor Gültigkeit besitzen.
In der Arbeit der von der sozialdemokratischen Regierung
1983 eingesetzten "Chemiekommission" sind allerdings Ansätze
einer im Sinne de Vylders synchronen Regulierungsstrategie -
materielle Anreize und Vorschriften - erkennbar.38

4. Die Festlegung von "hygienischen Grenzwerten" in
Schweden

Das schwedische Regelungssystem auf dem Gebiet des Arbeits-
schutzes ist idealtypisch durch die folgenden Entwicklungs-
schritte gekennzeichnet:
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- 16-

Entwicklungsschritte bei der Vorschriftenar-
bei des schwedischen Arbeitsschutzamts

Impuls für Vorschrift aus der Praxis der Be-
rufsaufsicht oder z.B. durch die Tarifpartei-
en , das "Informa t.ionssystem zu Arbe.í.t.sschäden II
(ISA), Forschungsergebnisse, das IIKrebsregi-
steril etc.
Prioritierung

Recherchen zur Beleuchtung der Problemlag8 und
z.urErarbei tung von Lösungsvorschlägen .

Die Vorarbeiten für die Herausgabe von Vor-
schriften beginnen. Eine paritätisch zusammen-
gesetzte Arbeitsgruppe äußert sich zu Aspekten
der Ausrichtung und des Inhalts.

Die spezifischen Arbeitsschutzkriterien werden
erarbeitet. Kontakte mit anderen .Behörden,
Herstellern u.a.
Konsequenabewertungen werden durchgeführt.

Der Vorschlag wird zur Begutachtung an ausge-
wählte Instanzen weitergeleitet (sog. IIRe-
missll-Verfahren).

Der endgültige Vorschlag wird erarbeitet und
der Leitung des Arbeitsschutzamts vorgelegt.
Wird T~gesordnungspunkt.

Die Le.ítunç kann die Frage zur Pru£ung an d í e
Regierung überstellen, u.a. bei fehlender
Ubereinstimmung.
Endgültige Beschlußfassung durch die Leitung
des Arbeitsschutzamts.

Vorschrift / Anweisung



- 17-

Durchführung, Information etc.

Kontrolle der Resultate und Auswertung

(Quelle: EttarpjKvarfordt 1981, S. 135)

Die Regulierung des Einsatzes von chemischen Schadstoffen in
der schwedischen Arbeitswelt basiert auf einem im interna-
tionalen Vergleich wenig originellen39 Grenzwertkonzept. Im
Prinzip wird es von allen gesellschaftlichen Kräften auch in
bezug auf seine Geltung z.B. für nachweislich krebserregende
Substanzen akzeptiert. Lediglich die kleinste der im Parla-
ment vertretenen Parteien, die "Linkspartei Kommunisten"
(VPK), hat verschiedene Male die Einführung von sogenannten
Null-Grenzwerten, so 1985 fUr Asbest, gefordert.

<;

Auseinandersetzungen um ein Null-Grenzwert-Konzept hat es
nur anläßlich der Gesamtrevision der ersten Grenzwertliste
von 1969, nämlich nach der Verabschiedung der Grenzwertliste
von 1974 - und auch dann nur unter regelungsirrelevanten
Formen - gegeben. Als Kommentar zur im Herbst 1974 publi-
zierten Grenzwertliste erschien von einem unabhärtgigen Ar-
beitsschutzexperten in der Zeitschrift "Arbetsmiljö", einem
Fachorgan für Praktiker des Arbeitsschutzes, ein längerer
Artikel.40 In diesem wurde einerseits die von den Forschern
des "Arbeitsmedizinischen Instituts" 1969, bei der Kommen-
tierung der ersten schwedischen Grenzwertliste, geübte Zu-
rückhaltung kritisiert, einen Stoffschutz nach Unschädlich-
keitskriterien auszuarbeiten und durchzusetzen. Besonders
beanstandet wurden Formulierungen wie die, daß Krankheits-
symptome auch bei Grenzwertüberschreitung nicht auf der
nachgewiesenen Schadstoffexposition beruhen müßten. Der Ver-
fasser, c.-o. Elvingsson, kritisierte hier auch den Gewerk-
schaftsbund, dessen Arbeitsschutzbeauftragter die Etablie-
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rung eines solchen "würdelosen" Grenzwertkonzepts wider-
spruchslos anerkannt habe.
Interessant sind des weiteren Elvingssons im selben Artikel
angeführte Argumente für die Durchsetzung von Null-Gre.nzwer-
ten als schon 1974 technologisch möglich. Der Verfasser
weist auf die zwanzigjährige Erfahrung in Schweden mit der
weitverbreiteten sog. "Sauberraumtechnik" hin, mit der be-
stimmte Produkte - vor Verunreinigungen geschützt - herge-
stellt wurden. Hier seien Meßgenauigkeiten von bis zu
0.000.004 ppm für die höchste Reinheitsstufe erreicht wor-
den. Die damit verfügbaren technischen Kenntnisse seien auf
das Gebiet des Arbeitsschutzes zu akzeptablen Kosten über-
tragbar. Die Unternehmen wendeten (1974) ca. 3.000 SER pro
m2 Bodenfläche für die Luftreinhaltung bei der Herstellung
bestimmter Produkte an. Sie hatten jedoch bereits bei veran-
schlagten 500-1.000 SEK pro m2 Bodenfläche für die effektive
Luftreinhaltung in der Arbeitswelt mit Betriebsstillegungen
aus Kostengründen gedroht. Der Verfasser kommt zu dem
Schluß, daß ein 2-4mal so großer Kostenaufwand wie der 1974
für Stoffschutz getätigte einen effektiven Arbeitsschutz
bewirken würde.
Ausschlaggebend für die Nichtverwirklichung eines techni-
schen Null-Grenzwertkonzepts sei die Weigerung der Unterneh-
men, die Kosten dafür zu tragen. Dieser weigerung könne nur
mit einer gesetzlich oder anderswie juristisch verbindlichen
Null-Grenzwertregelung begegnet werden. Ausgehend von einer
generellen Null-Grenzwertsetzung für alle gesundheitsgefähr-
denden Stoffe könnten dann die konkreten Betriebe in lokalen
Verhandlungen mit den Beschäftigten und ihren Organisationen
Ausnahmeregelungen erwirken. Für die damit entstehenden Ri-
siken müßten gleichzeitig die Unternehmen die volle Verant-
wortung übernehmen.

Elvingsson - dessen Vorschläge von Unternehmern und Arbeits-
schutzbeamten in der anschließenden Debatte als unreali-
stisch abqualifiziert wurden41 - sieht 1985 in der Einfüh-
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rung einer 1974 vom ASS erstmals verfügten Anordnung zum
Verbot der Verwendung bestimmter (aber nur kanzerogener)
Stoffe und den darin enthaltenen Ausnahmeregelungen eine
frühe partielle Durchsetzung der Null-Grenzwertphilosophie.
Er sieht anläßlich der Regelungsaktivität des ASS zum Schad-
stoff Asbest Ansätze zu ihrer Wiederbelebung. Er weist hier
auf eine Stellungnahme des am ASS für die Regelung von As-
best zuständigen Abteilungsleiters, B. Remaeus, hin, der in
einem Interview mit der Zeitschrift des ASS zur Sicherheit
vor asbestbedingten Schäden geäußert hatte, daß "es keine
sichere untere Grenze für krebserregende Stoffe gibt. Die
einzige sichere Grenze ist NuIl."42

-,

Das erste übergreifende Gesetz zum Arbeitsschutz bei gleich-
zeitigem Arbeitnehmereinfluß trat in Schweden im Jahre 1912
, f 43 . t" V I" f . It .ln Kra t. Oleses Gese' z Wle selne ar au er Zle e ln un-
terschiedlicher Anwendbarkeit auf die Einschränkung der un-
umschränkten unternehmerischen Wahlfreiheit und sollte regu-
li.eren, was zugelassen und was verboten war. Ein typischer
Ausdruck für diese Einstellung sind Grenzwertbestimmungen.
Für die neuere Mitbestimmungsforschung steht fest, daß diese
Einstellung "dazu geführt hat, daß die Umsetzung dieser Ver-
ordnung an der Einhaltung der Regeln orientiert ist und
nicht an Zielen und Mitteln, um ein gutes Arbeitsmilieu zu
verwirklichen".44
Die Praxis wurde dementsprechend mit den bestehenden Regeln
verglichen, was besonders kennzeichnend für die Arbeit der
Berufsaufsicht sei. Wegen der Fixierung auf Regelbefolgung
würde der Arbeitsschutz zu einer Sache von Experten gemacht.
All dies behindere lokale Aktivierung, die mit den Proble-
men, nicht mit den Regelwerken, in Gang kommen müsse.

Ausgehend von einer den formalen Ablauf verdeutlichenden
Prinzipskizze sollen im folgenden die in diesem Netz von
Einflußfaktoren zur Geltung kommenden politischen Prozesse
analysiert werden.
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Figur 3: Die Festsetzung von Grenzwerten in Schweden
seit 1978
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4.1 Das Problem der Grundlagenforschung

Ein wesentlicher Teil der arbeitsschutzrelevanten Forschung
in Schweden wird in der Forschungsabteilung des Arbeits-
schutzamts, einer Behörde, betrieben. Diese organisatorische
Konstruktion besteht seit 1972, als das bis dahin organisa-
torisch selbständige "Arbeitsmedizinische Institut" an das
damalige Arbeitsschutzamt angegliedert wurde. Als Gründe für
diese Integration, der sich das Personal des Instituts in
der Sache widersetzte, da es eine Vermischung von Forschung
und Behördenpraxis befürchtete, wurden die besseren Möglich-
keiten der Behördenleitung hervorgehoben, die Forschung bei
der Ausarbeitung von Vorschriften und Grenzwerten auszunut-
zen. Auch hatten der Gewerkschaftsbund sowie die sozialdemo-
kratische Partei eine engere Zusammenarbeit zwischen Insti-
tut und Behördenleitung vorgeschlagen, um das Zustandekommen
einer juristisch verbindlichen Grenzwertliste mit Rückhalt
im Arbeitsschutzgesetz zu beschleunigen.45

"

Kritiker der Resultate dieser organisatorischen Lösung füh-
ren an, daß das Arbeitsschutzamt als Gesamtbehörde keine
Policy-Kontrolle hat, daß keine Forschungsprioritierung
stattfindet und die Tarifpartner trotz ihres Auftrags keine
solche initiieren46 und daß schließlich die Forschung im
wesentlichen nach forschungsinternen Gesichtspunkten der
neun einzelnen Abteilungen in Stockholm/Solna und Umea be-
trieben wird. Diese Kritik hat zu Forderungen nach einer
erneuten Abtrennung der Forschungs- ("arbeitsmedizinischen")
Abteilung vom Arbeitsschutzamt geführt.47 Eine organisatori-
sche Trennung in diesem Sinn ist zum 1.7.1987 durchgeführt
worden.



Wissenschaftliche Erkenntnisse werden in ihrer Bewe rtunq
durch verschiedene internationale, gesamtskandinavische so-
wie schwedische Wissenschaftler in den Regelungsprozeß ein-
geführt. Da -die schwedische Eigenforschung außer auf dem
Gebiet der Lösemittel vergleichsweise gering ist, kommt den
Problemaufrissen der nationalen US-amerikanischen Arbeits-
s~hutzbehörde, der Weltgesundheitsbehörde (WHO), der inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) und Spezialeinrichtun-
gen der WHO, so z.B. der IAeR in Lyon, ein hoher Stellenwert
zu.

"

- 22-

4.2 Das Problem der Auswahl und Verbindlichkeit schwe-
discher Kriteriendokumente

Erst wenn ein Regelungsbedarf von der Vorschriftengruppe
artikuliert wird, kann die Kriteriengruppe ein Grundlagendo-
kument (= Kriteriendokument) in Auftrag geben. Dieses wird
in manchen Fälen an ausländische Experten vergeben.

Tabelle 1: Verfasser (nach Nationalität) und Entste-
hungs-jPublikationsjahr der in den schwedi-
schen Regelungsprozeß eingehenden Kriterien-
dokumente zu ausgewählten Schadstoffen

Schadstoff schwed. Kriteriendokument Kriteriendokument der
~ndinavischen Exper-
tengruppe

Asbest Nic~olson (USA) 1981 HuuskoAen/Tossavainen
(Finnland) 1982
Langard (Norwegen) 1979
Roto (Finnland) 1982
Gundersen/Norseth (Nor-
wegen) 1981

Chrom
Kobalt
Nickel
Aluminium
Berryl ium

Elinder (Schweden) 1982
Kjellström/Kennedy (Schwe-
den/USA) 1984

Gallium
BLei (anorg.)
Cadmium
Quecksilber
Benzol

Friberg (Schweden) 1980
Berlin/Tunek (Schweden) 1981

Nordman (Finnland) 1979
Piseator (Schweden) 1981
Cohr/S~rensen (Dänemark)
1981
Cohr/Stokholm (Dänemark\
1979
Rihimäki/Engström (Finn-
land) 1979
EngstrHm/Härkönml¡Vainio
(Finnland) 1979
Kolmodin-Hedman/Swensson
(Sweden) 1978

Toluol
Xyluol
Styrol

Formaldehyd
Ethylenoxid Ehrenberg u.a. (Schweden) 1981
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Verdoppelt wird diese Bestandsaufnahme in den meisten Fällen
durch das oft parallel dazu erfolgende Ausarbeiten von ge-
samtskandinavischen Grenzwertdokumentationen. Diese entste-
hen unabhängig von den vom schwedischen Arbeitsschutzamt in
Auftrag gegebenen nationalen Grenzwertkriteriendokumeten.
Falls sie vorliegen, verzichtet die schwedische Kriterien-
gruppe jedoch oft auf ein eigenes Auftragsdokument . Das Se--
kretariat der nordischen Expertengruppe befindet sich im
schwedischen Arbeitsschutzamt. in Stockholm/Solna.

Die schwedische Kriteriengruppe veröffentlicht sogenannte
Konsensusberichte zu einer Auswahl (gegenwärtig 54) von als
besonders dringlich zu regelnden Stoffen. Diese stellen den
Standpunkt der medizinischen und chemischen bzw. hygieni-
schen Experten in bezug auf exakte Dosis-Häufigkeit- und
Dosis-Wirkungsbeziehungen, Kanzerogenität, allergieerzeugen-
de Eigenschaften und teratogene Wirkungen dar. Auch in die-
sen Dokumentationen werden keine konkreten
lungen gegeben.

Grenzwertempfeh-

"

Bezogen auf den politischen Prozeß beinhaltet dieser Pro-
blembereich: Das Wissenschaftssystem bringt hier massiv Er-
kenntnisse über Gesundheitsgefährdung nach hochentwickelten
Dosis-Wirkungs- und Risikoanalysemodellen in den Regelungs-
prozeß ein. Die schwedischen bzw. gesamtskandinavischen Kri-
teriendokumente haben den Ruf ausgezeichneter wissenschaft-
licher Spezialarbeiten über alle Aspekte der Gesundheitsri-
siken, die ein Stoff im Arbeitsleben darstellen kann. Da sie
sich arbeitsmedizinisch begründeter Grenzwertempfehlungen
enthalten (müssen), relativieren sie sich gleichzeitig
selbst: Sie sind unter der Voraussetzung verfaßt, daß ar-
beitsmedizinische Erkenntnisse durch Aushandlungssysteme
(Kosten-Nutzen-Analysen, technische Realisierbarkeit etc.)
konkret umgesetzt werden müssen.
Nachteile dieses Verfahrens bestehen darin, daß Stoffe, die
neu sind oder im Produktionsprozeß nur in geringfügigem oder
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unregelmäßigem Ausmaß Anwendung finden, oft lange Zeit nicht
beachtet und deshalb nur indirekt - durch teohnische Anwen-
dungsvorschriften, verschieden.e Formen der Produktkontrolle
bzw. allgemeine Grenzwerte für Stäube, Dämpfe und Gase -
geregelt werden. Beispiele:
a. Das in der elektronischen Halbleiterindustrle zunehmend

Verwendung findende "neue" Metalt Gallium wird in der
schwedischen Arbei tsmilieuforschung und --forschungspoli-
tik, geschweige denn in der Arbeitsschutzpolitik, nicht
als relevant betrachtet. Dennoch plädieren Experten für
eine vorbeugende Methode zur Früherkennung von gesund-
heitsschädigenden Wirkungen allgemein der "neuen" Metal-
le, speziell von Gallium.48

b. Aluminium, ein in der Umwelt (Erdkruste) natürlich vor-
handenes Metall, das seit den letzten Jahren jedoch zu-
nehmend eine Umweltgefahr durch zusätzliche Industrie-
emissionen in die Natur darstellt und als Schadstoff im
Arbeitsprozeß zunehmende Bedeutung erlangt, ist in Schwe-
den - trotz verbreiteter Verwendung in industriellen Ar-
beitsprozessen und mittlerweile inganggekommenen arbeits-
gerichtlichen Verhandlungen wegen Verursachung von Be-'
rufskrankhei ten - nur äußerst zögernd in den Rege.lungs-
prozeß einbezogen worden. Ein Kritériendokument erschien.
1982, ein Grenzwert wurde erst ab 1.1.1985 verfügt.

c. Ein Beispiel für ungeklärte Prioritäten und verschiedene
"Grenzwertphilosophien" ist die schwedische Kontroverse
über den Arbei tsschu.tz bei der Pesti zidanwendung·. Im Ge-
gensatz zur Bundesrepublik, den USA und einer Reihe ande-
rer Staaten existieren in Schweden nämlich keine Grenz-
werte für Pestizide.

Als Grund hierfür wird von zuständigen Beamten der Auf-
sichtsabteilung des Arbeitsschutzamtes angegeben, daß PestL-
zide nur periodisch angewandt werden und daß eine Beein-
trächtigung in erster Linie über Hautkontakt, nicht. aber
über Einatmen erfolge. In Ubereinstimmung mit dem Branchen-
gesundheitsdienst der Landwirtschaft hat sich deshalb bei

".
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der Aufsichtsabteilung die Einstellung verfestigt, daß die
berufsmäßige Exposition von Beschäftigten durch technische
Vorschriften zur vollständigen Eliminierung in Schranken
gehalten werden kann. Diese Einstellung ist nicht unumstrit-
ten. Von der Filiale der Forschungsabteilung des Arbeits-
schutzamts im nordschwedischen Umea, also innerhalb der
eigenen Behörde, wurde zuletzt im April 1984 die Forderung
nach Festsetzung von Grenzwerten fUr Pestizide, in erster
Linie fUr organische Phosphorverbindungen, erhoben. Urheber
war die fUhrende schwedische Forscherin auf diesem Gebiet,
Adressat die Aufsichtsbteilung der eigenen Behörde. Bis auf
erhöhte Zuwendungen von Forschungsgeldern fUr weitere Expo-
sitions- und epidemologische Untersuchungen mit exponierten
Populationen erfolgten keine Reaktionen. Die dahinterliegen-
den Gründe sind folgende: Das fUr die Zulassung chemischer
Stoffe ín der Umwelt zuständige Produktkontrollamt (als Teil
der staatlichen Umweltschutzbehörde) befUrwortet eine stär-
kere Chemikalienkontrolle in tlbereinstimmung mit den Vor-
schlägen der 1983 eingesetzten "Chemiekommission".49 Die
Aufstellung von Grenzwerten sei zudem eine Frage ökonomi-
scher Ressourcen. Langjährige Versäumnisse mUßten nachgeholt
werden. Während die Landarbeitergewerkschaft, flankierend zu
technischen Schutzmaßnahmen, Kontrollverschärfungen und öko-
nomischen Anreizsystemen zur Verminderung der Giftanwendung
die EinfUhrung von Grenzwerten befUrwortet, spricht sich der
Branchengesundheitsdienst fUr die totale Eliminierung der
beruflichen Exposition, also einen Null-Grenzwert, durch
technische Vorkehrungen aus. Damit haben Voruntersuchungen
zur Frage der Einführung von Grenzwerten gegenwärtig poli-
tisch keine Chance, da die Aufsichtsabteilung des Arbeits-
schutzamts keine eigenen Recherchierressourcen besitzt und
nur auf Auftrag von außen ein Kriteriendokument erstellt
werden kann. Kritische Beobachter mit gutem Einblick in die
Praxis des Arbeitsschutzamts sind aufgrund der Erfahrungen
in anderen Ländern für eine grUndliche tlberprUfung der Argu-
mente für die Einführung von Grenzwerten, meinen aber, daß
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dazu von der Aufsichtsbehörde aufgrund fehlender Eigenre-
cherchen in absehbarer Zeit keine Anstrengungen unternommen
werden würden.

4.3 Das Problem der .Konsensbildung in der Kriteriengruppe

Die Kriteriengruppe setzt sich aus arbeitsmedizinischen Ex-
perten des Arbeitsschutzamts, der Tarifpartner sowie ar-
beitsmedizi.nischer Kliniken zusammen. Sie diskutiert das von
ihr in Auftrag gegebene Kriteriendokument vor dem Hinter-
grund der ihren Mitgliedern zur Verfügung stehenden weiteren
Informationen und verfaßt ein Gutachten., das zusammen mit
dem Hintergrundmaterial an die Vorschriftengruppe übergeben
wird. Minderheitsvoten sind möglich und werden ebenfalls
weitergelei tet. Es werden keine Pzot.okoIl.ede.rVerhandlungen
ge~ührt. Das Gutachten (Konsensbericht) wird in der arbeits-
medizinischen Sc'hriftenreihe des Arbeitsschutzamts in Sam-
melbänden veröffentlicht.

Bezogen auf den politischen Prozeß beinhaltet dieser Pro-
blembereich: die Expertengruppe des Arbei tsschut.zamts domi-
niert bei der Abfassung des Gutachtens. Die Vertreter der
Tarifpartner, von den drei größten Gewerkschaften LO, TCO
und SACO bzw. SAF angestellte Mediziner, halten sich in der
Regel aus der Materie heraus und benutzen nur sparsam die
Möglichkeitvon Minderheitsvoten. Medizinische Darstellungs-
formen mit detaillierten Differenzierungen sind die Regel.
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Figur 4: Risikohandhabung in Schweden

akzeptierter Risikograd

¡
Risikokontrolle
verantwortlich: Arbeitgeber

(Quelle: Nordqvist 1984, Anhang)

4.4 Das Problem der Entscheidungsfindung in der Vor-
schriftengruppe

-,

Aufgrund ihrer initiierenden Funktion bei der Auswahl zu
regelnder Stoffe und ihrer starken Stellung als Vorschlags-
instanz bei der Vorschriftenformulierung kommt der Vor-
schriftengruppe im schwedischen Regelungssystem eine zentra-
le Bedeutung zu. Von ihr gehen die Aufträge an die Krite-
riengruppe aus, neue Stoffe zu evaluieren. Sie ergreift auch
die Initiative zu aktualisierten Stellungnahmen, wenn neue
Erkenntnisse zu einem Stoff vorliegen, die eine Änderung
seiner Toleranzwerte nötig machen. In der Regel schlägt sie
für die Neufassung von Grenzwertlinien "sicherere" Werte
vor, doch sind von diesem Grundsatz abweichende Fälle zu
behandeln. Die erste, aufgrund des Arbeitsmilieugesetzes
(AML) juristisch verbindliche Grenzwertliste, die auf Emp-
fehlungen der Vorschriftengruppe basierte, trat am 1.1.1982
in Kraft (ASF 1981:8). Eine aktualisierte und ausgeweitete
Liste gilt seit dem 1.1.1985 (AFS 1984:5), zweijähriger Ab-
stand zwischen den Herausgabezeitpunkten ist angestrebt.50
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Man will damit Forderungen nach beschleunigter Aktualisie-
rung von Schutzbestimmungen, wie sie von seiten sozialdemo-
kratischer Arbeitsmilieuexperten gefordert worden ist51,
offenbar jetzt entgegenkommen. Von den Verhandlungen in der
Vorschriftengruppe, die inhaltlich von Unterlagen und münd-
lichen Berichten der Aufsichtsabteilung des Arbeitsschutzam-
tes geprägt sind, werden keine Protokolle angefertigt. Dage-
gen sind die in der Regel auf Initiative des Arbeitgeberver-
bandes (SAF) zustande kommenden Kosten-Nutzen-Analysen (mit
Berücksichtigung auch der Konsequenzen unterbliebener Grenz-
wertsenkungen) nach ihrer Gutheißung und überweisung an den
obersten Rechnungshof (RRV) öffentlich.52

Zu den Instruktionen der Vorschriftengruppe gehört, daß sie
in ihrer Gesamtbeurteilung nicht nur die Gutachten der Kri-
teriengruppe, sondern auch "technische und gesamtwirtschaft-
liche Gesichtspunkte" zu berücksichtigen hat. In der Hegel
werden diese Gesichtspunkte von einer aus Beamten der Auf-
sichtsabteilung des Arbeitsschutzamtes und Vertretern von LO
und SAF zusammengesetzten Untergruppe in Form einer "Konse-
quenzbeschreibung" mit darin enthaltener Kosten-Nutzen-Ana-
lyse durchgesetzt. Offenbar ist dieses Unterlagenmaterial in
den letzten Jahren immer entscheidender für die Grenzwert-
festsetzung in Schweden geworden, weshalb hier näher darauf
einzugehen ist.

Erstmals zur Grenzwertliste für 198553 haben die Beamten der
Aufsichtsbehörde umfangreichere Kosten-Nutzen-Analysen er-
stellen müssen, nachdem zuvor in eher allgemeinen Worten auf
die angestrebte Kostenneutralität beabsichtigter Grenzwert-
setzungen eingegangen worden war. Auskünften von Verfassern
solcher Analysen zufolge verschärften die Arbeitgebervertre-
ter die qualitativen Anforderungen an solche Kalkulations-
versuche. In einem 1984 vom Arbeitgeberverband publizierten
Handbuch über die Mitwirkung von Arbeitgebervertretern an
der Normierungsarbeit des Arbeitsschutzamts wird dementspre-
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chend betont: "Die Mitwirkung der Arbeitgeberseite sollte
sich unter Beachtung strikter Sachlichkeit auf die Bedürf-
nisse, Bedingungen und Voraussetzungen der Wirtschaft stüt-
zen. Die Arbeitgebervertreter haben in diesem Zusammenhang
die wichtige Aufgabe, u.a. die Durchsetzung der Kosten-Nut-
zenaspekte zu überwachen."54 Bereits zur ersten Sitzung der
vorschriftengruppe fordert SAF eine Vorstudie mit zugehöri-
ger Konsequenzbeschreibung, die im Verlauf der Sitzung er-
gänzt und aktualisiert werden und eine Kostenaufstellung für
einzelne Maßnahmen, nicht nur eine Gesamtsumme für die tota-
len Kosten, beinhalten soll. Auf diese veränderte Strategie
haben sich die Beamten des Arbeitsschutzamts mittlerweile,
z.T. widerstrebend, eingestellt. Im folgenden sollen einige
Grundzüge der neuen, seit etwa Frühjahr 1984 üblichen "Kon-
sequenzbeschreibungen" dargestellt werden. Wir greifen hier-
bei zu Demonstrationszwecken auf die zwischen April und Sep-
tember 1984 erarbeiteten Konsequenzbeschreibungen der Che-
miesektion der Aufsichtsabteilung am Arbeitsschutzamt zu
Alumini um, Asbest, Blei, Cadmi um, Molybdän und QuecJesiLbe r
zurück.

<,

Die Konsequenzbeschreibung in neuer Standardausführung ent-
hält auf ca. 3-6 Seiten folgende Angaben:
- Präzisierung der beabsichtigten Regelung,
- Grenzwertvergleich mit anderen Ländern,
- Beschreibung der Gesundheitsauswirkungen (mit Hinweis auf

wissenschaftliche Unterlagen, in der Regel das Kriterien-
dokument der Kriteriengruppe),

- Anwendung: Mengen, Anzahl der Exponierten, Expositionsni-
veaus,

- Konsequenzen: gesundheitliche Verbesserungen der Arbeits-
welt, Kosten (d.h. die eigentliche Kosten-Nutzen-Analy-
se) .

Bei den herangezogenen fünf Beschreibungen der Folgen von
Grenzwertsenkungen und einer Beschreibung der Folgen einer
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Meßvorschrift (Blei) wurden nur in letzterem Fall ausführli-
che Kostenangaben gemacht. Bei allen Grenzwertsenkungen wur-
de die pauschale Feststellung der Untergruppe, "daß die vor-
geschlagenen Grenzwerte für (stoff) keine nennenswerten Ko-
sten für die betroffenen Unternehmen mit sich führen", in
der Vorschriftengruppe akzeptiert.

Einen wichtigen Stellenwert für die sinnvolle Mitwirkung der
Gewerkschaften an der Normierungspraxis der Vorschriften-
gruppe beim Arbeitsschutzamt hat in den letzten Jahren der
Versuch bekommen, die Folgen unterlassener Grenzwertsenkun-
gen (bzw. anderer unterlassener Vorschriften/Änderungen) zu
präzisieren. Im gewerkschaftlichen Schulungsmaterial des
Metallarbeiterverbandes wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, daß über die Anfertigung ökonomischer Kosten-Nutzen-
Analysen für den Arbeitgeberverband hinaus Konsequenzanaly-
sen anderer Art nötig sind: "Infolge gewerkschaftlicher For-
derungen versucht die Gruppe neuerdings auch gesamtwirt-
schaftliche Analysen der Kosten einer unterlassenen oder
reduzierten Senkung aufzustellen. Es ist jedoch wesentlich
schwieriger, den gesamtgesellschaftlichen Nutzen einer ge-
senkten Höchstgrenze aufzuzeigen, als unter Zuhilfenahme
einer Investitionsrechnung die Kosten z.B. für eine Ventila-
tionsanlage zu beweisen."55
In den von uns studierten Konsequenzbeschreibungen aus dem
Jahre 1984 ist dieser Anspruch noch nicht ei~gelöst worden.
Lediglich indirekt wird auf die Gesundheitsfolgen von unter-
lassenen Grenzwertsenkungen hingewiesen, so z.B. in der
"Konsequenzbeschreibung Aluminium" vom 12.4.1984: "Von den
vorgeschlagenen Grenzwerten wird angenommen, daß sie vor dem
Auftreten von Lungenveränderungen (Fibrose) und asthmati-
schen Beschwerden beim Umgang mit löslichen Aluminiumver-
bindungen schützen."

-,

Inder allgemeinen Konsequenzbeschreibung zur gesamten ge-
genwärtig gültigen Grenzwertliste wird auf gewisse Kosten-
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steigerungen verwiesen, doch dann betont: IIDiesen Kosten
sind jedoch Gewinne aufgrund von weniger Krankheitsfällen
und weniger Gesundheitsschädigungen gegenüberzustellen.1I56

während man also beim Arbeitsschutzamt bereit ist, den For-
derungen des Arbeitgeberverbandes nach detaillierten Kosten-
voranschlägen für geplante Grenzwertsenkungen weitestgehend
entgegenzukommen, sind die als wichtige Ergänzung solcher
betriebswirtschaftlichen Kalkulationen gedachten Forderungen
der Gewerkschaftsseite bis jetzt durchgehend nicht erfüllt
worden. Als Beispiel kann die Konsequenzbeschreibung für die
neuen Bleibestimmungen (vorn16.5.1984) dienen, in der auf 3
Seiten die voraussichtlichen Kosten der Unternehmen für die
Durchführung von Expositionsmessungen u.ä. detailliert auf-
gelistet werden, während als Effekt einer unterlassenen Re-
gelung lediglich indirekt IIGesundheitsrisiken für Bleiarbei-
ter" angegeben werden. Relativiert wird diese kurze arbeit-
nehmerorientierte Bemerkung dann allerdings wieder von dem
Hinweis darauf, daß "von den Anforderungen der Bestimmung
erwartet werden kann, daß sie die Notwendigkeit von Umset-
zung oder Krankschreibung von Arbeitnehmern aufgrund zu ho-
her Bleigehalte im Blut verringern werden."

Bezogen auf den politischen Prozeß beinhaltet dieser Pro-
blembereich: In der Vorschriftengruppe werden die Weichen
für die Grenzwertfestsetzung bzw. Grenzwertänderung ge-
stellt. Beamte des Arbeitsschutzamts legen den Rahmen nach
den arbeitsmedizinischen Empfehlungen der eigenen For-
schungsabteilung fest, halten sich jedoch explizit offen für
technische und ökonomische Argumente, die zu Kompromißlösun-
gen führen sollen. Auffallend ist, daß dieser niedrig ge-
setzte schwedische Anspruch oft im internationalen Vergleich
dennoch zu sehr niedrigen Grenzwerten führt. Zu verweisen
ist auf die Definition der MAK·-Werte in der Bundesrepublik,
für deren Aufstellung IIwissenschaftlich fundierte Kriterien
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des Gesundheitsschutzes, nicht die technischen Möglichkeiten
der Realisation in der Praxis .•• maßgebend sind".57

In bezug auf die Grenzwertfestsetzung der kanzerogenen Stof-
fe geht man dabei davon aus, daß Grenzwerte nicht als siche-
re Expositionsniveaus zu betrachten sind, sondern akzeptier-
te Niedrigrisikoniveaus darstellen.58 Durch das Gewicht, das
der Kosten-Nutzen-Analyse im Regelungsverfahren zugemessen
wird - sie wurde erstmals 1976 auf dem Höhepunkt der ersten.
vehementen Kontroverse über die Grenzwertprouedur zwischen
Chemiearbeitergewerkschaft und Arbeitgeberverband vom SAF-
Vertreter ultimativeingeführt - verschiebt sich die Aus-
schlagskraft der Argumente zugunsten der Arbeitgebervertre-
ter, deren Policy verstärkt seit Anfang 1984 darin besteht,
jegliche Kostenbelastungen durch Grenzwertverschärfungen
abzulehnen. Ein Beispiel für diese Strategie stellt der Fall
der Grenzwertfestsetzung für Toluol und Styrol, organische
Lösemittel, dar.

Danach gehören die von Kelman in dessen vergleich der
US-amerikanischen und schwedischen Regelungsmuster u.a. auf
dem Gebiet der chemischen Schadstoffe für die 60er Jahre
konstatierten, von Kumpanei zwischen Behörden- und Arbeit-
geberrepräsentanten geprägten Verhältnisse endgültig der
Vergangenheit an. Damals, in einem 1968 eingesetzten Komitee
von Arbeitsschutzexperten, das 1969 die erste unverbindliche
schwedische Grenzwertliste ganz nach US-amerikanischem Vor-
bild zustande brachte, hatte der SAF-Vertreter im Komitee
betont, man sei an toxikologischen Erkenntnissen übe.r die
Gefährlichkeit von Stoffen, hier konkret Styrol und Tri-
chloräthylen, interessiert, weshalb die Gesichtspunkte der
chemischen Industrie für die Arbeit dès Komitees wenig Rels-

b "ß .59 f di , d di W t d .vanz esa en. Au lese Welse wur en le ere er amerl-
kanischen OSHA für Styrol (50 ppm) übernommen. Als ab
1.1.1983 dieser Wert halbiert werden sollte, protestierte in
erster Linie der Verband der Plastikindustrie unter Berufung
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auf die seiner Ansicht nach mangelnde wissenschaftliche Fun-
dierung des Beschlusses, die irreführende Kosten-Analyse und
die technische Undurchführbarkeit eines halbierten Grenz-
werts. Der neue, verminderte Grenzwert wurde dennoch einge-
führt, da der Arbeitgebervertreter Einsicht für die Begrün-
dung des Arbeitsschutzamtes zeigte, es gebe keine techni-
schen Hindernisse in der Plastikindustrie für die Einhaltung
der strengeren Bestimmung.

Anders verlief die Regelung der Lösemittel Toluol und Xy-
lol. 60 Schon in der Grenzwertliste von 1981 war für Neuanla-
gen die
50 ppm

Empfehlung vermerkt worden, deren Schwellenwert auf
zu senken (Grenzwert: 80 ppm). Als für die ab 1985

geltende Liste dieser Wert aus gravierenden gesundheitlichen
Gründen für beide Lösemittel verbindlich gemacht werden
sollte, wurden vor allem von der Druckindustrie technische
Hindernisse angeführt, diesen Wert für Toluol einhalten zu
können. Der niedrige Grenzwert konnte daraufhin für beide
Lösemittel nicht durchgesetzt werden.

-c.

Allgemein kann - die Regelung besonders des Schadstoffs sty-
rol belegt diesen Umstand - von einem deutlichen Wechsel des
stils politischer Regulierung gesprochen werden. Kelman hat
für die Periode bis etwa 1975 bemerkenswert kurzgeschaltete
Einflußwege bei der endgültigen Regulierung feststellen kön-
nen. An der Spitze der Aufsichtsabteilung des Arbeitsschutz-
amts stand eine Person, die, das belegen auch unsere Exper-
teninterviews, die wir wesentlich später durchführten, als
ausgebildeter Chemiker ausgeprägten Sachverstand in der spe-
ziellen Materie der chemischen Schadstoffe besaß und diesen
durchzusetzen wußte. Vor allem auf dem Gebiet der Lösemittel
hatte man ausführliche empirische Forschungsergebnisse auf-
zuweisen. Diese wurden oft durch das Engagement des Leiters
in handhabbare Regeln umgesetzt. Hier wurden in der Folge-
zeit äußerst niedrige Werte festgesetzt, die ohne Kontakte
zum Gewerkschaftsbund und durch informelle Konsultationen
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"mit dem ebenfalls in erster Linie t.oxí koLoq Læch Lntereas í.er+
ten Arbei tgebervertreter, der wiederum kein.eRückspr:ache·mit
einzelnen betrüffenen Unternehmen nahm, aus tandevkamen •..spä-
ter, .,abetwa 1975/76, ,wurde diese Binnenl'Ös.ungmitihren
·wenig transparenten Beschlußstrukturen vün 3 Seiten her.tor-
ped í ert . Multinatiünale Chemieunternehmenwie .dfe deuti ache
':HASF pr ot.estLert.en über ihre schwedisc.henTochterg.esell-
schaLten gegen einzelne Regelungen in der 1975,.beginnenden
grüßenRevisiün der damals gültigen Grenzwertliste, ,wurden
.abe r vom Behördenvertreter nooh beschwichtigt. Derneue
SAF-Vertreter in derLeitungdesArbeitsschutzamtsgriff .ein
-urid .st.e l.l.te die neuen Vürschlägebzw. ihrZus.tandekümmen in
Frage, was zur weitergehenden Fürderung nach abgesicherten
'Kosten-Nutzen-Analysen führen süllte. Schließlich fürderte
-auch der Gewerkschaftsbund erwei terte Einflußnahme, .und be-
·sünders die Chemiearbeitergewerkschaft verschärfte ihre Für-
'derung nach angemessener Berücksichtigung vünArbeitnehmer-
"erfahrungen und -interessen. Kennzeichnend für .diesesKlima
verschärfter Konflikte um die Gestaltung der Arbeitsumwelt
-wa ren der erste schwedische Asbestalarm 1975 .un d die Ausein-
andersetzung um die Zukunft der Asbestzementindustrie, die
Vorarbeiten um das 1978 in Kraft tretende Arbeitsmilieuge-
setz, der erste Bericht zur Qualitätder Arbeitsumwelt für

.den .Gewerkschaftsküngreß 1976 und schließlich .der Regie-
rungsantritt einer "bürgerlichen"· Regierungsküalitiün im
Herbst 1976.

'4.5 Fç;rmelleBeschlußfassung

Grenzwerte, die vün der Vürschriftengruppe am ASS.zur Emp-
fehlung angenommen sind, werden vüm Gene:raldirektür der,Be-
hörde .offiziell beschlüssen und per Verürdnung bekanntgege-

~ben. Nur dieser abschließende Schritt der Grenzwertprüzedur
ist in der Gesetzgebung festgelegt, nämlich in § 18 der im

'Gefülgedes Rahmengesetzes (Arbeitsmilieugesetz) verabschie-
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d t be í , Li d 61, h 'he en Ar eltsml leuveror nung. Dleser Paragrap Sle t vor,
daß "das Arbeitsschutzamt zur Planung und Kontrolle des Ar-
beitsmilieus Vorschriften flir Grenzwerte erlassen kann."62
Diese flirdie gesamte Regulierung der Anwendung von chemi-
schen stoffen zentrale Einrichtung beruht also auf einer
juristischen Kann-Bestimmung, die jedoch im Gesetzeskommen-
tar extensivausgelegt ist: "Nach den Intentionen des Ge-
setzgebers liegen starke Grlinde daflir vor, das Grenzwertsy-
stem auf immer mehr chemische und physikalische Faktoren im
Arbeitsmilieu auszuweiten, sobald Voraussetzungen daflir vor-
liegen."63
Die zahlenmäßig - z.T.
festgelegten Grenzwerte
des Arbeitsschutzamts in

mit Spitzen- und Kurzzeitwerten -
werden in der Vorschriftensammlung
Abständen von mehreren Jahren ver-

öffentlicht. Sie sind erst seit 1981 juristisch bindend. Die
zuletzt veröffentlichte, seit dem 1.1.1985 gültige Grenz-
wertliste64 umfaßt ca. 290 Stoffe. Forderungen nach jährlich
aktualisierten Grenzwertlisten sind 1982 von u.a. dem so-
zialdemokratischen Arbeitsmilieuexperten Hansson aufgestellt

d 65wor en.
Die im Regelungsverfahren offengelassene Möglichkeit einer
Beschwerde liber Beschllisse des ASS bei der Regulierung bil-
det eine selten wahrgenommene Ausnahme. Auf dem Gebiet der
Regulierung chemischer Schadstoffe sind solche Beschwerde-
vorgänge noch nicht vorgekommen.

'.

4.6 Das Problem der Implementation

Nach dem Arbeitsmilieugesetz trägt der Arbeitgeber die
letztendliche Verantwortung für die Beschaffenheit des Ar-
beitsmilieus.66 Bei Verdacht von Gesundheitsrisiken, die
durch die Art des Arbeitsprozesses entstehen können, ist es
ihm beispielsweise nicht gestattet, unter Hinweis auf feh-
lende Meßinstrumente die exakte Risikofeststellung zu unter-
lassen. Betriebliches Schutzkomitee, betrieblicher Gesund-



- 36-

heitsdienst, gewerkschaftliche lokale bzw. regionale Schutz-
beauftragte sind Hilfseinrichtungen, die zum ziel haben, daß
alle Seiten sich an Arbeitsschutzaktivitäten beteiligen •
.Auch von gewerkschaftlicher Seite her wird dem gewerkschaft-
lichen Schutzsystem (Schutzbeauftragte) eine in diesem Sinne
instrumentelle Funktion zugewiesen.67 Die staatliche Gewer-
beaufs í.cht, organisatorisch Teil des ASS, hat nach den In-
tentionen des Gesetzgebers kontrollierende und beratende
Aufgaben gegenüber Arbeitgebern und gewerkschaftlichen
S.chutzbeauftragten.68 In gewerkschaftlichen Darstellungen,
Handlungsprogrammen etc. wird sie oft überhaupt nicht er-
"h t 69 . t h üb .h . h dbwa n. In elner Un ersuc ung u er 1 re PraXls at Lun erg

ernsthafte Mängel in bezug auf die Kontrollhäufigkeit,
Durchsetzung von Auflagen und allgemeine Effektivität der
auf insgesamt 19 Distrikte mit je eigenen Beschlußgremien
aUfgeteilten Behörde offengelegt.70 Die Kritik des Autors an
der zu "weichen" Uberwachungsstrategie der Behörde und ihrer
Vertreter ist in der anschließenden öffentlichen Debatte von
BehördemTertretern und aktiven Gewerbeaufsichtsinspektoren
als "irreführendes Schreibtischprodukt" abgewiesen worden.71
Dagegen ist sie von namhaften Arbeitsmilieuexperten begrüßt
und au.sgebaut worden. So bejahte der 1979 wegen seines For-
achungsdesigns zu Fragen der neuen Technik von einzelnen
Unternehmen mit Hausverbot belegte o. östberg72 von der
Technischen Universität Lulea, daß bei der Umsetzung der
Intent.ionen des Arbe! tsmi lieugesetzes durch die Gewerbeauf-
si.cht eine "höchst markante Entschärfung erfolgt".73 Vor-
sichtige zustimmung fanden Lundbergs Aussagen über die
durchgehend stärkere Beachtung von Arbeitgeberstandpunkten
durch ASS und Gewerbeaufsicht jedoch selbst bei Behördenver-
tretern.74 Der sozialdemokratische Experte S.O. Hansson ver-
wies in diesem Zusammenhang auf die Kritik der von Luridberg
analysierten unterschiedlichen Uberwachungspraxis in der
Reichstagsinterpellation seiner Partei von 198175 und scbloß
sich Lundbergs massiven Forderungen nach gewerbeaufsichtli-
cben Auflagen und Verboten an.76 Er nahm dabei Bezug auf
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zurückliegende Probleme der Chemiearbeitergewerkschaft bei
der Einhaltung von Unschädlichkeitswerten speziell in süd-
schwedischen Betrieben, bei denen die zuständige Gewerbeauf-
sicht nicht eingeschritten war.
Offensichtlich ist die Durchsetzung von Verordnungen wie
denen zur Einhaltung hygienischer Grenzwerte auch in Schwe-
den problematisch.77 Wir sind in vielen Expositionsuntersu-
chungen auf die mangelnde Kontrolle und Einhaltung der
Grenzwerte gestoßen. Aus dieser Kritik scheinen in der Be-
hörde Anregungen aufgenommen worden zu sein. In einer für
einen internationalen Expertenkreis gedachten, breiten Dar-
stellung der Gewerbeaufsicht in

h if d 79, d' ,sc rl t es ASS Wlr elnerselts
der internationalen zeit-
an der schon von Kelman

kritisierten Vorgehensweise ("advisory and monitoring tasks
..• are not to be viewed as rival functions but as mutually

80complementary") festgehalten. Andererseits wird herausge-
stellt, daß 1984 16.000 schriftliche Beanstandungen und 300
Anzeigen wegen Verstößen erfolgt seien und allgemein der
überwachungsaspekt in Zukunft stärker hervorgehoben werde
("... the supervisory activities ..• are developing towards
a role which involves a greater element of surveillance of
and support for other functions and resources within the
occupational environment sector, above all local safety and
health activities").81

"'<"

5. Schadstoffregulierung als Voraussetzung technologi-
schen Wandels auf gesellschaftlicher und von Innovationen
auf betrieblicher Ebene

In einem stark von Politikmodellen des "Center for Policy
Alternatives" am MIT, Cambridge (UA)82 geprägten dänischen
Projekt zu den Konsequenzen des Regulierungsprozesses beim
Stoffschutz wird die Hypothese aufgestellt, daß Schadstoff-
regulierungen von den Unternehmen zum willkommenen Anlaß für
weitreichende Innovationen genommen werden und daß sie Vor-
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aussetzung des technologischen Wandels seien.83 Ausgehend
von dieser Annahme werden beträchtliche Hoffnungen auf Ein-
sichten in politische Handlungsspielräume der Beschäftigten
gesetzt. So gründet sich eine gegenwärtig am schwedischen
Arbetslivscentrum durchgeführte untersuchung über "Niedrig-
risikochemikalien" oder - in der Begrifflichkeit der gegen-
wärtigen Diskussion in der Bundesrepublik - Umrisse einer
"rieuenChemiepolitik" bzw. gar "Konversion der chemischen
Industrie"84 auf die Vermittelbarkeit innovationsbeschleuni-
gender Regelungen zum Schutz von Arbeitsmilieu und Umwelt.

Ohne den Anspruch einer generellen Kausalität aufzustellen,
versuchen die dänischen Autoren in verschiedenen Fallstu-
dien, "to identify factors that support - or impede - inno-
vations as means of compliance with job safety and health
regulation"85. Da sie ihr Erklärungsmodell in erster Linie
auf das Gebiet der physikalischen und chemischen Einflüsse
auf die Arbeitswelt in Skandinavien anwenden, ist ihm ein
wichtiger Stellenwert bei der Einschätzung politischer Pro-
zesse bei der SchadstofEregulierung zuzuschreiben. Wir wol-
len im folgenden an einigen Beispielen aus der schwedischen
Schadstoffregulierung prüfen, ob der methodologische Ansatz,
"to analyse the choice of
tian problem, rather than a

compliance strategy as an innova-
purely economic choice between

projects on the basis of a precise calculus of engineering
costs" - wobei die Regulierung als Anreiz für die Entwick-
lung von Produkten und Prozessen gesehen wird -, trägt. Han-
sen/Jensen geben selbst die folgenden dänischen Fallbeispie-
le an, die auch Geltung für den schwedischen Stoffschutz
besitzen:

a) zugabe von Eisensulfat zum Zement zur Vermeidung von
Chromekzem ("Maurerkrätze")
Die Beifügung von Eisensulft zur Reduktion wasserlösli-
cher Chromate in handelsüblichem Zement wurde 1973 von
einem schwedischen Dermatologen vorgeschlagen. 1979 war
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das Produkt "Me1star" zum Beimischen in Zement am Bau-
platz auf dem Markt. Dadurch wurde der gewerkschaftliche
Druck auf die Zementhersteller verstärkt, die Reduktion
der gesundheitsschädlichen Chromate bereits in der Ze-
mentherstellung vorzunehmen. Wie von uns an anderer Stel-
le gezeigt worden ist,86 konnte auf Initiative der Ge-
werkschaften und durch Vermittlung des Arbeitsschutzamts
1982 erreicht werden, daß für Zementhersteller und Impor-
teure der Zusatz von Eisensulfat obligatorisch gemacht
wurde.

b) Ersatz von Lösemitteln in Farben und Lacken durch wasser-
basierte andere Substanzen.
Parallel zur dänischen Entwicklung ist aufgrund der Rege-
lungsaktivität im Bereich der Lösemittel der Anteil der
wasserbasierten Farben und Lacke in Schweden auf 90% ge-
stiegen.

c) Die Senkung des Grenzwertes für Styrol trug zur Entwick-
lung von Absaugvorrichtungen in der Glasfiberproduktion
bei. Dadurch konnte am neuen schwedischen Grenzwert von
25 ppm (ab 1.1.1983) festgehalten werden.

d) Vorankündigungen zur Regulierung von Lösemitteln führten
in Dänemark - z.Z. über "spill-over" aus der Lösemittel-
regulierung bei Farben - zur Entwicklung lösemittelfreier
Reinigungsmittel.

e) wiedergewinnung von Toluol wurde in Dänemark durch Rege-
lungsankündigung beschleunigt.
Absaugvorrichtungen sorgen für die Entfernung von Toluol-
dämpfen an den Druckmaschinen der drei größten Druckerei-
unternehmen. Die schwedische Entwicklung weicht insofern
ab, als die Druckereiunternehmen hier diese Innovationen
noch nicht durchgeführt haben.87

Wir können aus der schwedischen Schadstoffregulierung die
folgenden weiteren Beispiele anführen.
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f) Durch die Regulierung der Anwendung von PVC in der Ar-
beitswelt (Grenzwertsenkung)88 konnte in Schweden der
Stoffschutz aufgrund aufwendiger technischer Innovationen
weitgehend verwirklicht werden. Die PVC-Produktionsanlage
von KemaNobel wird mittlerweile als beispielhafte Muster-
anlage dargestellt.89

g) Betriebliche Vereinbarungen über biologische Arbeits-
stofftoleranzwerte haben zum weitgehenden Ersatz von
Quecksilber durch Einführung alternativer Verfahren und
Stoffe in der schwedischen Chloralkaliproduktion ge-
führt. 90

,

h) Die Vorschriften für Bleiarbeit sowie die Grenz- und
BAT-Werte haben seit Ende der 70er Jahre zu umfangreichen
ventilationsinvestitionen z.B. in der Batterieherstellung
geführt. Die Zahl der stark exponierten Beschäftigten ist
dadurch erheblich reduziert worden.91

i) Regelungen auf dem Gebiet der Asbestverarbeitung haben
zum Ersatz vor allem bei Asbestzementprodukten, aber auch
bei Isolier- und Bremsmaterialien geführt.92

strategische Erörterungen über innovationsauslösende Eigen-
schaften von Schadstoffregulierung können leicht zu unver-
tretbaren Generalisierungen führen. In schwedischen Untersu-
chungen zur Bedeutung ökonomischèr Faktoren bei der Verbes-
serung des Arbeitsmilieus ist gezeigt worden, daß auch die
Branchenstruktur berücksichtigt werden muß.93 So können Un-
ternehmen mit veraltetem Maschinenpark., z.B. in der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie, bei Stoffregelungen nicht die
gleichen Maßnahmen wie ihre Konkurrenten ergreifen und stel-
len oft die Produktion ein. Wesentliche Unterschiede im Ar-
beitsmilieu innerhalb einer Branche sind abhängig von der
Altersstruktur des Kapitalstocks, so daß Veränderungen nur
im Gefolge von neu- oder durchgreifenden Reinvestitionen
durchgeführt werden. Als Mittel zur Minderung der Wohl-
fahrtsverluste durch Strukturumwandlung einzelner Branchen
wird von Jönsson/Lyttkens die stärkere Planung dieser Struk-
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turumwand1ung befürwortet. Diese Forderung trifft sich mit
denen anderer Arbeitsmi1ieuexperten, die auf die Formulie-
rung längerfristiger Arbeitsmilieuperspektiven drängen. Als
Beispiel wird die Aufstellung von medizinischen Etappenzie-
len für die Grenzwertsenkung der kommenden Jahre angegeben.
Dadurch können Schutzbeauftragte und unternehmensleitungen
sich leichter auf die zu erwartenden Senkungen einstellen.94

Als kritischer Einwand zu technologisch orientierten Innova-
tionsstudien ist festzuhalten, daß in ihnen wichtige andere
F kt k t d f t í b . 95. d fa oren ver ann wer en. ln orma 10ns arrleren Sln o.t
Ausfluß von Interessengegensätzen und Machtungleichheit. Wie
Kelman bereits grundsätzlich festgestellt hat, läßt sich
keine optimale Entsprechung von Arbeitsschutz und Unterneh-
merinteressen herstellen.96 Ab einem bestimmten Punkt zahlt
sich die Sicherheit der Beschäftigten nicht mehr aus: liThe
question then becomes whether and, if so, to what extent
government wishes to mandate measures beyond the point where
they pay from the firm's point of view." Ein Hinweis darauf,
daß dann generell der Staat als besserwissender "ideeller
Gesamtkapitalist" die allgemeinen Reproduktionsbedingungen
des Kapitals durch innovationsfördernde Regulierungen si-
cherstellen kann, reduziert den Kampf um die Qualität der
Arbeit auf ein Anhängsel vorbestimmter Modernisierungspoli-
tiken.

Anzeichen sprechen dafür, daß Arbeitsschutzregulierungen
nicht die entscheidenden Ursachen von technologischem Wandel
und Produkt- oder Prozeßinnovationen sind, sondern entweder
ganz marginaloder aber, als Gegenpol, kontraproduktiv für
eine "Konversion" wirken könnten.
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6~ Zum Einfluß des Wissenschaftssystems auf den Regu-
lierungsprozeß

6.1 Ausgrenzung als Voraussetzung für die Stärke des
Wissenschaftssystems

Die Bedeutung des Wissenschaftssystems für die Stoffschutz-
regulierung ist auch in Schweden groß.97 Beobachter der na-
tionalen Unterschiede des Regulierungsprozesses betrachten
als richtungweisend u.a. in den Niederlanden und Schweden,
daß die Grenzwerte nicht allein von Wissenschaftlern festge-
setzt werden, sondern "daß die verschiedenen politischen
Interessengruppen gezielt mit in den Gremien beteiligt
sind".98 Dies gilt jedoch nur mit Einschränkungen für Schwe-
den. Einerseits trifft zu, daß die formale Repräsentation
von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern in der schwedi-
schen Vorschriftengruppe Beteiligungsverfahren ermöglicht.
Andererseits gehören jedoch die von den Tarifpartnern ent-
sandten Vertreter selbst jenem kleinen, ständig intern kom-
munizierenden Stand von arbeits.medizinischen Experten an,
die konsensuelle, auf verfügbaren biomedizinischen Daten
basierende Entscheidungen bevorzugen. Diese starke Stellung
konsensueller Expertenbeschlüsse hat eine lange Tradition,
die von Nordfors als "Expertenverankerung .mit beiden Tarif-
partnern" bezeichnet worden ist.99 Sie verstärkt das Ge-
wicht, das dem eher konventionellen Schädlichkeitskonzept
der schwedischen Arbeitsmedizin eigen ist. Nach diesem wer-
den für Grenzwerte - im Gegensatz etwa zur Praxis bei Arz-
neimitteln, Lebensmittelzusätzen und Pestiziden - nur Aussa-
gen zur nachweisbaren Schädlichkeit von Stoffen gemacht.lOD
Konzepte, die auf eine nachzuweisende Schadensfreiheit abhe-
ben, sind selten. Zu ihnen gehört auf dem Gebiet der Löse-
mitteltoxikologie das an dem Schadstoff Ethylenoxid demon-
strierte Modell von Lars Ehrenberg.IOI Neuerdings verdient
auch das metalltoxikologische Verfahrensmodell von Ulf Berg-
quist Beachtung.102 Er stellt eine bemerkenswerte Weiterent-

--_._---"" .._----~---------------- ---~----_._---- -----------------
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wicklung der von diesem Autor in seinem für das IIVG/AP an-
gefertigten Expertenbericht über den Stoffschutz bei Leicht-
metallen gemachten Risikobeurteilungen dar.
Ein weiterer Vorteil der schwedischen Stoffschutzregulierung
wird z.B. von Kaiberiahl03 darin gesehen, daß bei vorhande-
nen technischen Möglichkeiten von den Normierungs- und Im-
plementationsinstanzen in Schweden Grenzwerte festgelegt
werden können, die unter dem durch biomedizinische Untersu-
chungen ermittelten Niveau liegen. Anweisungen dieser Art
werden in der schwedischen Grenzwertliste nur in Form von
Empfehlungen für Produktionsneuanlagen gemacht, bei denen
fortgeschrittene technische Lösungsmöglichkeiten vorliegen.
Es hat sich jedoch als äußerst schwierig erwiesen, diese
technologisch naheliegenden Senkungen des Expositionsniveaus
zu genereller Geltung auszuweiten. So konnten beispielsweise
die niedrigen Grenzwertempfehlungen für neue Produktionsan-
lagen, die 1981 für Xylol und Toluol eingeführt wurden, 1985
(noch) nicht generalisiert werden.l04

Ein Indiz für die starke Stellung ausschließlich wissen-
schaftlicher Kriterien auf Kosten von strengeren vorbeugen-
den Sicherheitsbestimmungen sind schließlich zwei Regelungs-
beschlüsse des Arbeitsschutzamts aus den 70er Jahren. In
diesen wurde zum einen die in der Grenzwertliste von 1974-
einem Stoffschutzdokument mit hohem Sicherheitsprofil - be-
schlossene, extrem niedrige Festsetzung des Grenzwerts für
Nickelmetall de facta schon 1975 auf das SOfaehe erhöht und
1978 endgültig auf diesem (international üblichen) Niveau
belassen. Als Begründung diente der Hinweis auf wissen-
schaftliche Ergebnisse, nach denen kanzerogene Eigenschaften
von metallischem Nickel als widerlegt zu betrachten sei-
en.l05 Zum anderen wurde in derselben Periode die interna-
tional unumstrittene Kanzerogenität von Kobalt (BRD:A
2-Stoff) unter Hinweis auf Tierversuche verneint, obwohl sie
1974 in der Grenzwertliste verankert worden war. In beiden
Fällen konnte die Annullierung eines sicherheitsorientierten
Orientierungswerts bzw. einer dementsprechenden Klassifizie-
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rung ohne Widerstand der Gewerkschaftsvertreter in der Vor-
schriftengruppe bzw. externer Gewerkschaftsproteste durchge-
setzt werden.

6.2 Publizistische Beschleunigungsverfahren bei der
Beseitigung von Restrisiken: das Beispiel Asbest

Die Regulierung des Schadstoffs Asbest soll im folgenden
unter dem Gesichtspunkt des Einflusses wissenschaftlicher
Erkenntnisse auf Regelungsvorgänge und ihrer publizistischen
Verbreitung analysiert werden. Die Gefährlichkeit von Asbest
ist wie bei kaum einem anderen Stoff in Sdhweden im letzten
Jahrzehnt wissenschaftlich erforscht und publizistisch dar-
gestellt worden. Konkret soll in dieser Analyse herausgefun-
den werden, mit welchen Restriktionen arbeitsmedizinische
Forschung unter den Bedingungen gravierender Interessenpoli-
tik konfrontiert wird und wo das Beschleunigungspotential
publizistischer Verallgemeinerung liegt.

Auffallend an der Behandlung der Gesundheitsrisiken von As-
best durch Arbeitsmediziner, Arbeitsschutzbeamte, Politiker
und Journalisten sind die bis weit in die 1970er Jahre feh-
lende Eigenforschung, die verbreitete Bereitschaft zu Rück-
sichtnahme auf Rentabilität und technologisches Innovations-
potential der asbestverarbeitenden Unternehmen beim Arbeits-
schutzamt, die Beschlußträgheit der Politiker und die feh-
lende Kontinuität der oft reißerischen journalistischen
Augenblicksberichterstattung. Dennoch hat dieses wider-
sprüchliche und für die Lösung eines der in allen Industrie-
ländern gravierendsten Probleme des Arbeitsschutzes nachtei-
lige Gemisch zu einer Reihe effektiver Regulierungsmaßnahmen
geführt. Diese konnten wenigstens zum Teil im betrieblichen
Arbeitsschutz umgesetzt werden. Die Anzahl der beruflich
exponierten Arbeitnehmer und der Umfang des Imports konnten
dadurch drastisch reduziert werden.
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Vom Vorhandensein eines Problembewußtseins kann man in
Schweden erst seit etwa 10 Jahren sprechen. Im Herbst 1975
erfolgte aufgrund der epidemiologischen Untersuchung eines
einzelnen Arbeitsmediziners über Krebshäufigkeit beim Perso-
nal eines Lokomotivenwerks der erste schwedische Asbest-
alarm. Dieser setzte Arbeitsmediziner, Arbeitsschutzbeamte,
Politiker und öffentlichkeit zeitweilig unter Druck, sich
mit den Gesundheitsrisiken, die sich durch die Verarbeitung
von jährlich ca. 20.000 t importiertem Rohasbest anhäuften,
auseinanderzusetzen. Zuvor war wenig geschehen, was auf eine
Rezeption der internationalen Forschungsergebnisse über die
spätestens seit Anfang des Jahrhunderts als eminenter Schad-
stoff im Arbeitsleben (Bergwerke) erkannte Mineralgruppe
Asbest hingewiesen hätte. 1963 waren Vorsorgeuntersuchungen
gegen Berufskrankheiten lediglich auf asbestexponierte Ar-
beitnehmer ausgeweitet worden. 1964 hatte das Arbeitsschutz-
amt erstmals Anweisungen
(Atemschutzvorkehrungen).

für den Umgang mit Asbest erlassen
Zwischen 1969 und 1973 hatte das

~

Arbeitsschutzamt auch ein meßtechnisches Forschungsprojekt
finanziert, das 1974 eine detaillierte Expositionsstudie
über alle asbestverarbeitenden Arbeitsplätze im Lande veröf-
fentlicht hatte.l06 Der unschätzbare Wert dieses Endberichts
des sog. Asbestoseprojekts besteht darin, daß die dort fest-
gestellten, z.T. extrem hohen Expositionswerte für zehntau-
sende von Beschäftigten in den Jahren 1969 bis 1972 nach wie
vor wesentliches Hintergrundmaterial für die Bewertung der
Langzeitwirkungen des Schadstoffs in den 1980er und 90er
Jahren besitzen.
1972 schließlich brachte die kleinste Partei im Parlament,
die "Linkspartei Kommunisten'l (VKP), einen Verbotsantrag
für jegliche Anwendung von Asbest ein, der jedoch von allen
anderen Parteien abgelehnt wurde.

Die starke öffentliche Rezeption der Erkenntnisse der ar-
beitsmedizinischen Studie vom September 1975 führte auf lo-
kaler Gewerkschaftsebene zu beträchtlicher, wenn auch nicht



- 46-

einheitlicher Mobilisierung: während der lokalegewerk-
schaftliche Schutzbeauftragte an der in der Studie unter-
suchten Lokomotivwerkstatt unter Berufung auf das 1974 in
Kraft getretene Arbeitsschutzgesetz alle Arbeiten mit As-
bestrisiko abbrechen ließ und ähnliche ·Maßnahmen auch in

107einem Zulieferbetrieb ergriffen wurden, stemmten sich
Belegschaft und lokale Gewerkschaftsorganisationen in einem
asbestzementverarbei tenden Unternehmen in Südschweden gege'n
jegliche Reg1ementierung,die Produktionsbehinderungen und
Arbeitsplätzeverminderung nach sich ziehen würde.10S Zusam-
men mit dieser Aktivierung von Teilen der Belegschaft as-
bestverarbeitender Betriebe und den Forderungen zweier star-
ker Einzelgewerkschaften (Metallarbeiter und Chemiearbeiter)
nach einem weitgehenden Verbot der Anwendung von Asbest be-
wirkte das Eintreten der Presse für eine Reduzierung der
Asbestgefahren zweierlei: zumeinen fielen die für 1975 beim
Arbeitsschutzamt geplanten Asbestvorschriften "härter" als

109nrsprünglich vorgesehen aus. Erstmals wurde ausdrücklich
als Zielangegeben, Asbest durch Ersatzproduktezu verdrän-
·gen und aus dem Arbei tsprozeß zu entfernen. Des wei teren
wurden die ersten Schritte in diese Richtung verfUgt: Verbot
der gefährlichsten Asbestart Krokydo1ith (ab 1976), Verbot
für bestimmte Produkte (Asbestzementplatten, -rohre etc.)
und Anwendungsbereiche, z.B. Gebäudeisolierung durchSpritz-
vèrfahren (bis 1975), Senkung des Grenzwerts auf lFaser/cm3.
Zum·anderen wurde die Gewerkschaftsspitze durch lokale Vor-
fälle und das Eintreten der Einzelgewerkschaften aktiviert.
Der schwedische Gewerkschaftsbund (LO) forderte 1977 die
Festlegung eines Grenzwerts von 0,1 Faser/cm3,stellte 1979
ein Handlungsprogramm für Asbest auf und leistete Rechtshil-
fe für über 200 ehemalige Beschäftigte des Eternitwerks Lom-
ma, das 1976 nach über 70jährigem Betrieb seine Produktion
eingestellt hatte, im Arbeitsgerichtsprozeß gegen die.ses
Unternehmen wegen Verursachung asbestbedingter Berufskrank-
heiten.
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Was hatte beim ersten schwedischen Asbestalarm den Anlaß für
Arbeitsschutzamt und Legislative gegeben, sich über die mas-
siven wirtschaftlichen und Beschäftigungsargumente der as-
bestverarbeitenden Industrie und teilweise der dort beschäf-
tigten Belegschaften hinwegzusetzen und eine immer restrik-
tivere Anwendung des jetzt endgültig als gefährlich erkann-
ten Materials zu beschleunigen? Aus der Sicht der von uns
befragten Arbeitsschutzbeamten gaben die medizinischen Re-
sultate sowohl hinsichtlich der Verwendung des Materials als
Iso1iermaterial als auch als Beigabe in Zementprodukten
(Eternit, Abwasserrohre) den Ausschlag. Aufgrund dieser Da-
ten hätten sie den massiven Beeinflussungsversuchen der as-
bestverarbeitenden Industrie leichter widerstehen und für
den .Schutz der Beschäftigten angemessene Regelungen erlassen
k" 110onnen.

Der zweite schwedische Asbestalarm erfolgte in Schüben und
war mit den Arbeitsbedingungen an der südschwedischen Filia-
le des Euroc Zementkonzerns in Lomma bei Malmö und in gewis-
sem Ausmaß an einem weiteren Asbestzementbetrieb in Köping
verbunden. Noch 1975 hatten die kontinuierlichen arbeitsme-
dizinischen Untersuchungen der Belegschaft erst durch den
betrieblichen Gesundheitsdienst, dann durch eine arbeitsme-
dizinische Klinik, zu geringen Erkenn~nissen und keinen ein-
schneidenden Vorsichtsmaßnahmen geführt. Die praktizierende
(kurative) schwedische Arbeitsmedizin zu dieser Zeit setzte
auf individualisierende Krankheitsursachenbestimmung, und
ihre klinischen Vertreter machten sich unzureichend mit den
Arbeitsplatzverhältnissen ihrer Patienten vertraut. Meßpro-
bleme, Unerfahrenheit mit Asbest aufgrund der einseitigen
Ausrichtung der schwedischen Lungenspezialisten auf Siliko-
seerkrankungen und mangelnde Aufmerksamkeit der lokalen Ar-
beitsschutzverantwort1ichen trugen bis weit in die 70er Jah-
re dazu bei, daß alle Asbestarbeiten mit minimalen Atem-
schutzvorkehrungen ausgeführt wurden. Dies verwundert ange-
sichts der Tatsache, daß bereits 1953 der erste asbestverur-
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sachte Krebsfall in der schwedischen Arbeitsmedizin konsta-
tiert worden war.

Noch im Oktober 1975 hatten Vertreter der schwedischen As-
bestzementindustrie bei einem Treffen mit dem Generaldirek-
tor und dem Leiter der AUfsichtsabteilung des Arbeitsschutz-
amts die Versicherung erhalten, man beklage die übertriebene
Furcht vor Asbest und die ungerechte Behandlung, die Asbest-
produkten wiederfahre , und werde unverzüglich g.eeignete Ge-
genmaßnahmen ergreifen.

Als 1976 vom Arbeitsschutzamt dennoch das stufenweise und
mit Ausnahmeregelungen abgefederte Herstellungs- und Verwen-
dungsverbot auch für Asbestzementprodukte beschlossen wurde,
suchten die drei zu diesem zeitpunkt noch produzierenden
Herstellerbetriebe um Ausnahmegenehmigungen nach, die ihnen
auch bewilligt wurden. Im Zuge der Auseinandersetzung um die
Zukunft der Fabrik in Lomma kam dann ans Licht, daß dort ein
beträchtlicher Teil der Belegschaft trotz kontinuierlicher
Lungenüberwachung gravierende Asbestschäden davongetragen
hatte. Dies verblüffte nach eigenen Angaben kaum den zustän-
digen Arbeitsmediziner, obwohl er der als unproblematisch
beurteilten Asbestzementindustrie in den Jahrzehnten davor
kein besonderes Interesse geschenkt und einseitig Arbeits-
plätze mit hreiner" Asbestexposition routinemäßig beobachtet
hatte, ohne von sich aus einzuschreiten.lll In großen Ar-
beitsgerichtsprozessen in den Jahren nach 1979 klagten über
20~ geschädigte ehemalige Beschäftigte des 1976 stillgeleg-
ten Betriebs auf Schadenersatz, der ihnen bzw. ihren Hinter-
bliebenen in Gerichtsurteilen zum Teil erst 1985 zugestanden
wurde.

Motor der Entscheidungen im Arbeitsschutzamt, so kann als
~esumée des zweiten Asbestalarms gefolgert werden, war wie-
derumeine brisante Koalition von gewerkschaftlichen Spezia-
listenstäben (vor allem bei der Chemiearbeitergewerkschaft)
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auf zentraler Ebene, die jetzt über internationales 112 Spe-
zialistenwissen verfügten, und einem "übertreibenden", d.h.
die Fakten und Ursachenzusammenhänge extrem herausstellenden
Tages- (und Abend-)Zeitungsjournalismus, der die wissen-
schaftlichen Resultate popularisierte und in großen Schlag-
zeilen verbreiten konnte.

Hatte der erste schwedische Asbestalarm noch "reinen" As-
bestarbeiten (mit dem extrem gesundheitsschädlichen Krokydo-
lith und bei Jahresimporten von um die 20.000 t), der zweite
Alarm großen Mengen vermischtem Asbest (noch dazu in der
Regel dem oft als weniger gefährlich eingestuften weißen
Asbest oder Krysotil) gegolten, so wurde der dritte Alarm
1985 durch vergleichsweise geringe Mengen weißen Asbests in
der Bremsbänderproduktion bei niedrigem Expositionsniveau
unter dem geltenden niedrigen Grenzwert hervorgerufen.

Nur indirekt trugen auf dessen erster Stufe wissenschaftli-
che Erkenntnise zu einer geschärften Aufmerksamkeit in der
öffentlichkeit bei. Von einigen arbeitsmedizinischen Klini-
ken waren zwar seit 1983 verstärkt Ergebnisse von Kohorten-
studien über Arbeitnehmer publiziert, die in den SOer und
60 1 . 113 h ""ber Jalren exponlert waren. Danae waren In elnem u er-
raschend breiten Spektrum der industriellen Arbeitsplätze
(auch Maschinenbau, Werften, Zeitungssetzereien, Schweißvor-
gänge etc.) schwerwiegende asbestbedingte Krankheiten kon-
statiert worden. Auch die Regelungsinstanzen, in erster Li-
nie die Aufsichfsabteilung des Arbeitsschutzamts, schenkten
diesen Studien bei ihrer Normierungsarbeit wenig Beachtung.
Größere Aufmerksamkeit erregten zunächst die aktuellen Zu-
stände in Autoreparaturwerkstätten, aktualisiert durch Aus-
einandersetzungen um eine Verordnung des Arbeitsschutzamts,
wonach Reparateure beim Auswechseln und Erneuern asbesthal-
tiger Bremsbeläge und -bänder sich vorbeugenden medizini-
schen Untersuchungen zu unterziehen haben. War nun die Ar-
beit mit relativ geringen Mengen von Asbest an Teilen des
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Arbeitstages in Autoreparaturwerkstätten in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt, so richtete sich das rnteresse bei
Arbeitsschutzbeamten und Politikern nun auf die Möglichkei-
ten einer Bekämpfung an der Quelle. Das vollständig.e Ver-
drängen asbesthalt~ger Bremsmaterialien wurde innerhalb we-
niger Monate neu thematisiert, nachdem es seit 1981 langfri-
stig von der Auf·sichtsabteilung des Arbei tsschutzamts ins
Augegefaßt war, aber mangels Regelungsimpulsen nicht durch-
gesetzt werden konnte.

Solange die Ausgrenzungsverfahren in Richtung Expertenbe-
schlüsse bei der Stoffschutzregelung erfolgreich sind, so
kann hier abschließend gefolgert werden, behält das Wissen-
Bchaftssystem auch in Schweden einen starken Einfluß bei.
Erst dann, wenn Schadstoffe zu einem selbst erfahrene.n Pro-
blem betrieblicher Umsetzung werden, treten andere ,Akteure
auf, die beschleunigend auf den Umsetzungsprozeß einwirken:
BE!'triebsgesundheitsdienst, Schut.zkomd tee und Schutzdelegier-
te, aber auch die Beratung durch Dachgewerkschaften bei ge-
werkschaftlichen ad hoc-Grl..lppenwerden dann zu effektiven
Unterstützungsträgern im HinbliCk auf den subjektivals si-
cher erlebten Arbeitsschutz.

7. Abs~:hließende Bemerkungen

Aus den im Rahmen des Forschungsprojekts"Forschungsergeb-
nisse, Maßnahmeentwicklung und betriebliche Umsetzungspro-
zesse in ausgewählten HdA-Bereichen in Schweden" für das
I!VG/AP erstellten Expertenberichten schwedischerAutoren
(Arbeitsmediziner, Arbeitshygieniker, Chemiker, Physiker von
:Universi täten und der Forschungs- und Aufsichtsabtei lung des
Arbeitsschutzamts) zu chemischen Schadstoffenl14 kann die
Folgerung hergeleitet werden, "daß die Arbeitsstoffkontrolle
in Schweden nicht von betrieblichen Akteuren bestimmt wird,
-sondern fast ausschließlich von überbetrieblichen Regelun-
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gen, die mit Hilfe auf alle Betriebe anwendbarer Sanktionen
durchgesetzt werden. Damit wären Fragen wie Mehrfachbela-
stung und Arbeitsplatzgefährdung nicht von den Betroffenen
oder ihren betrieblichen Vertretern, sondern nur durch wei-
tere Delegation über Vertretungen im überbetrieblichen Rege-
lungssystem zu beeinflussen.,,115 Der vorliegende Bericht hat
einerseits weiteres Material geliefert, das diesen Anschein
stützt. Andererseits liegen auch Anhaltspunkte dafür vor,
daß betriebliche Entlasiungsstrategien an Bedeutung zuneh-
men. Ihr Übergewicht beim Zustandekommen eines guten Ar-

~beitsmilieus wird in der arbeitssoziologischen Forschung in
. 116 117Schweden u.a. von KJellberg und Therborn behauptet. So

faßt Kjellberg seine Darstellung des "schwedischen Modells"
industrieller Beziehungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes
folgendermaßen zusammen: "Die Erfahrungen im Bereich der
Humanisierung der Arbeit lassen also die Schlußfolgerung zu,
daß lokale gewerkschaftliche Aktivitäten sich trotz der oben
beschriebenen Gesetze als effizienter erwiesen haben als
staatliche Inspektionen. Zum anderen hat die staatliche Ge-
setzgebung dazu geführt, daß die Stellung der gewerkschaft-
lichen Schutzbeauftragten in den 70er Jahren erheblich ge-
stärkt wurde.,,118

Therborn weist besonders auf die klassenabhängigen Besonder-
heiten der schwedischen Arbeitsschutzregelungen - wie die
Einrichtung des rein gewerkschaftlichen Schutzbeauftragten
und die Einordnung der betrieblichen Schutzarbeit in die
institutionalisierten, konfliktorischen Beziehungen von Ka-
pital und Arbeit - hin und stellt fest, daß "work safety is
a class and trade union issue before it becomes an enter-
prise one.,,119

Die an anderer stelle120 analysierten betrieblichen Umset-
zungsprozesse - bei der Regelung beispielsweise der Queck-
silber- und Asbestexposition - stützen diese Thesen. Hinge-
wiesen werden muß jedoch auch auf das eng begrenzte Vorkom-
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men solcher selbständiger Handlungssysteme. Gerade auf dem
Gebiet der chemischen Schadstoffe macht sich unseres Ermes-
sens die dominierende Stellung überbetrieblicher Experten-
entscheidungen gelten¢l..Risikoabwägungen werden z.B., wie in
Absdhnitt 4 gezeigt wurde, nur unter formeller Beteiligung
zentraler Gewerkschaftsinstanzen durchgeführt. Die Kontrolle
der Einhaltung von Schutzmaßnahmen (z.B. Grenzwerten) wird
weiter professionalisiert (neue Meßtechniken, betriebliche
Gesundheitsdienste), und die Einhaltung selbst durch ökono-
mische Nachteile (via Lohnformen) fUr die Beschäftigten er-
schwert.

Die einzelnen Industriegewerkschaften erhoffen sich ange-
sichts dieser Umstände Arbeitsmilieuverbesserungen vom Ap-
pell an die Unternehmen, die deren innovations- und produk-
tivi t.ät.s fördernde Effekte einsehen sollen.121 Damittragen
sie aber gleichzeitig dazu bei, daß auf betrieblicher wie
gesamtgesellschaftlicher Ebene in Zukunft erst recht nur
noch solche Arbeitsmilieuverbesserungen überhaupt als legi-
timiert betrachtet werden, die zu meabar en und unmittelbaren
Produktivitätsanstiegen und verwertbaren Produktinnovationen
führen. Zentrale Gewerkschaftsinitiativen wie die 1984/85
durchgeführte "Chemikalienkampagne" stellen sich z.T. auf
diese Umsetzungshindernisse ein, tragen mit ihrer Experten-
ausrichtung aber zur allgemeinen Verfestigung überbetriebli-
cher Lösungsansätze bei.

Eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach den Aus-
wirkungen fester Politikstrukturen auf das Politikfeld Huma-
nisierung der Arbeit in Schweden hat zu berücksichtigen, daß
sich im Lauf der 70er Jahre allgemein stärker konfliktari-
sche Problemlösungen herausgebildet haben.122 Diese können

123auch für den Arbeitsmilieubereich festgestellt werden.
Gleichzeitig wurden aber auch die Einflußmöglichkeiten von
Behörden verstärkt und die Grenzen zwischen ~taatlicher Bü-
rokratie und Kooperation der Tarifparteien durch stärkere
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Vertretung letzterer in Behördenleitungen verwischt.124 Auch
die Möglichkeit lokaler Einflußnahme wurde im Zug dieser
Politikentwicklung IIvom Arbeitsschutz zum Arbeitsmilieull

(Nordfors) gestärkt. Durch eine neue Gleichgewichtsvertei-
lung der Macht zielt die diesbezügliche Gesetzgebung nach
Nordfors auf ein Gleichgewicht zwischen Gesundheit und Pro-
fit ab.125

Die Herstellung eines solchen Gleichgewichts als Ziel von
Humanisierungsprolitik in einem gemischten Wirtschaftssystem
wie dem schwedischen ist von wirtschaftlichen und politi-
schen Konjunkturen abhängig. Gleichzeitig mit dem partiellen
Erstarken betrieblicher Initiativen bekommen Anti-Regelungs-
tendenzen und Machtmanifestationen auf Arbeitgeberseite Auf-
trieb. Darüber hinaus erschweren internationale Abhängigkei-
ten (3.1) oft ein Umsetzen der im nationalstaatlichen Rahmen
bereits erreichten Ubereinkünfte.

Wiederholte Initiativen zentraler Akteure auf nationalstaat-
licher und internationaler Ebene können andererseits wir-
kungsvolle Unterstützungsfunktionen für betriebliche Entla-
stungsstrategien darstellen. In diesem Sinn ist der Vorstoß
der schwedischen Regierung auf der ILO-Konferenz 1985 zum
weltweiten Verbot von Krokydolith (Ilblauer Asbestll)126 und
die gleichzeitige Einsetzung einer Sonderkommission, die die
Möglichkeiten erforschen s611, wie den gewerkschaftlichen
Organisationen in Schweden zur besseren Handlungsfähigkeit
der Zugang zu geheimgehaltenen Arbeitsmilieuinformationen zu
verschaffen ist,127 Ausdruck des Vordringens humanisie-
rungspolitischer Einsichten in die nach wie vor bestehenden
strukturellen Machtungleichgewichte in diesem Politikfeld.
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